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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Lawinen, Murgänge, Hochwasser oder Felsstürze prägen unser Land 
seit jeher. Doch der Klimawandel verändert die Häufigkeit der 
Ereignisse, deren Intensität und Dynamik. Der Bergsturz am Piz 
Scerscen im Engadin von 2024 oder der Bergsturz mit nachfolgendem 
Gletscherabbruch bei Blatten im Lötschental 2025 haben dies 
eindrücklich vor Augen geführt. Sie zeigen, wie rasch sich Risiken 

zuspitzen können und – im Fall von Blatten – wie wichtig es ist, wissenschaftliche 
Erkenntnisse rechtzeitig in Entscheidungen einzubeziehen. 

Die WSL leistet dazu einen zentralen Beitrag. Unsere Forschenden analysieren Prozesse im 
Gebirge, beobachten Veränderungen langfristig und entwickeln Grundlagen, um 
Naturgefahren besser einzuschätzen. Dank den Resultaten aus dem 2025 abgeschlossenen 
Forschungsprogramm CCAMM (Climate Change Impacts on Alpine Mass Movements) 
verstehen wir heute deutlich besser, wie sich der Klimawandel auf die Lawinenaktivität, den 
Steinschlag und Murgänge auswirkt, wie der Schutzwald reagiert und wie das Auftauen des 
Permafrosts die Destabilisierung von Felswänden begünstigt. 

Beim Ereignis in Blatten haben Fachleute der WSL und des SLF in kurzer Zeit ihr Wissen 
eingebracht, Szenarien beurteilt und die zuständigen Behörden vor Ort unterstützt. Solche 
Einsätze zeigen, dass Forschung nicht im Elfenbeinturm stattfindet, sondern dort Wirkung 
zeigt, wo sie gebraucht wird. Gleichzeitig bleibt die langfristige Forschung unverzichtbar. Nur 
wer Prozesse über Jahre und Jahrzehnte beobachtet, kann Veränderungen richtig einordnen 
und robuste Grundlagen für Prognosen schaffen. Investitionen in Monitoring, Modellierung 
und transdisziplinäre Zusammenarbeit mit Behörden und Politik sind deshalb Investitionen in 
die Sicherheit der Bevölkerung. 

Der vorliegende Geschäftsbericht belegt, wie vielfältig die Arbeit der WSL in einer Welt im 
Wandel ist, nicht nur im Bereich Naturgefahren. Naturgefahren werden uns auch in Zukunft 
begleiten. Umso wichtiger ist es, Wissen aufzubauen, zu teilen und gemeinsam 
Verantwortung zu übernehmen. 

Rolf Holderegger, Direktor WSL 
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Ausgewählte Höhepunkte 2025 – Institutionelles

WSL-Bodenforscherin zur Professorin ernannt

Der ETH-Rat hat die WSL-Bodenforscherin Katrin 
Meusburger zur Titularprofessorin am Departement 
Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich ernannt. 
Meusburger untersucht, wie Waldböden Wasser 
speichern und wie sich zunehmende Trockenheit auf 
diese auswirken wird. Sie ist zudem 2025 erstmals 
auf der Liste der «highly cited researchers» von 
Clarivate aufgeführt.

wsl.ch/de/news/katrin-meusburger-professorin 

Wälder im Klimawandel: neue Grants  

Mit einem ERC Consolidator Grant über 1,89 Mio. 
CHF untersucht Charlotte Grossiord, wie europäische 
Wälder trotz Hitzewellen kühl bleiben. Dabei fokussiert 
sie auf die «atmosphärische Trockenheit». Eugénie 
Paul-Limoges untersucht mit einem SNSF Starting 
Grant über 1,8 Mio. CHF, wie Unterholz im Wald durch 
Kühleffekte und Kohlendioxidspeicherung beim 
Klimaschutz hilft.

Neuer Leiter der Einheit Wald- und Bodenökologie 

Arthur Gessler leitet seit 1. September 2025 die neue 
Forschungseinheit Wald- und Bodenökologie der WSL. 
Gessler ist Spezialist für Nährstoffkreisläufe im Wald. 

Seine Forschung hat zum Ziel, die Prozesse, die  
das Waldwachstum, die Nährstoffzyklen und die 

Wechselwirkungen zwischen Organismen steuern, zu  
klären – und zwar sowohl auf molekularer Ebene als 

auch im Baumbestand.

wsl.ch/news/leiter-wald-und-bodenoekologie 

Prix de l’Institut neuchâtelois à Martine Rebetez

Climatologue au WSL et à l’université de Neuchâtel,  
la professeure Martine Rebetez est la lauréate du prix de 

l’Institut neuchâtelois 2025. Cette distinction honore 
l’excellence de ses travaux de recherche sur les consé-

quences du changement climatique ainsi que son 
engagement à les rendre accessibles, que ce soit par 

l’enseignement, le dialogue avec le public ou la pratique.

wsl.ch/news/martine-rebetez 
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1 Governance und Strategische Zielsetzung 
Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL ist eine 
autonome öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit Rechtspersönlichkeit und gehört zum 
ETH-Bereich. Sie beschäftigt 660 Mitarbeitende. Nebst dem Hauptsitz in Birmensdorf und 
dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos fördern die 
Aussenstellen in Lausanne, Cadenazzo und Sitten regionale Synergien und den Dialog mit 
der Praxis sowie anderen Forschungsinstitutionen. 

1.1 Auftrag und Aufgaben der WSL 
Der Grundauftrag der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs und damit der WSL ist im 
ETH-Gesetz vom 4. Oktober 1991 in Artikel 21 umschrieben: 

• Sie forschen in ihrem Aufgabenbereich und erbringen wissenschaftliche und 
technische Dienstleistungen. 

• Sie stehen nach ihren Möglichkeiten den Hochschulen für Lehre und Forschung zur 
Verfügung. 

Die fachliche Ausrichtung und die Aufgaben der WSL sind in der Verordnung des ETH-Rats 
über die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs vom 13.11.2003 in Artikel 3 definiert: Die 
WSL ist in der nachhaltigen Raumentwicklung, insbesondere der Entwicklung im Berggebiet 
und im Ballungsraum, in folgenden Fachgebieten tätig:1) Landschaftsforschung; 2) 
Waldökologie und Waldmanagement; 3) Naturgefahren und integrales Risikomanagement; 
4) Schnee, Eis und Lawinen sowie Permafrost.  

Als Forschungsanstalt des ETH-Bereichs wird von der WSL Spitzenforschung und zugleich 
gesellschaftlicher Nutzen verlangt, namentlich für die Schweiz. Ebenso ist es zur Erfüllung 
dieser Aufgaben nötig, langfristige Umweltbeobachtung mit der dafür notwendigen 
Infrastruktur zu betreiben, gleichzeitig aber flexibel auf Entwicklungen in Wissenschaft und 
Gesellschaft zu reagieren. Die WSL ist bestrebt, zwischen Kontinuität und Flexibilität 
einerseits und exzellenter Forschung und praktischer Anwendung andererseits das 
Gleichgewicht zu halten. 

Neben ihrem Forschungsauftrag und den darauf aufbauenden Umsetzungsaktivitäten und 
Lehrverpflichtungen erfüllt die WSL mehrere vom Bund an die WSL übertragene Aufgaben.  

Aufgaben gemäss Waldverordnung 
Die WSL erfüllt mehrere Aufgaben im Rahmen der Waldverordnung vom 30. November 
1992: 

• Waldschutz (Art. 30 Abs 2): Die WSL organisiert zusammen mit den kantonalen 
Forstdiensten die Erhebung von Daten, die für den Waldschutz von Bedeutung sind, 
informiert über das Auftreten von Schadorganismen und anderen Einflüssen, die den 
Wald gefährden können, und berät in Waldschutzfragen die eidgenössischen und 
kantonalen Fachstellen. 

• Landesforstinventar (Art. 37a Abs 2): Die WSL erhebt zusammen mit dem 
Bundesamt für Umwelt die Grundlagendaten zu den Standorten, den Funktionen und 
zum Zustand des Waldes im Landesforstinventar LFI.  

• Naturwaldreservate (Art. 37a Abs 2): Die WSL erhebt zusammen mit dem Bundesamt 
für Umwelt die langfristigen Entwicklungsprozesse in den Naturwaldreservaten. 

• Waldökosystemforschung (Art. 37a Abs 3): Die WSL erhebt im Rahmen ihres 
Grundauftrags in langfristigen Forschungsprogrammen die Belastung des 
Waldökosystems (LWF). 
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Forstlicher Pflanzenschutz 
Die WSL ist für die wissenschaftlich-technischen Belange der Pflanzengesundheit im 
forstlichen Bereich zuständig (Art. 103 Pflanzengesundheitsverordnung, PGesV vom 
31.10.2018; Art. 3 Abs. 2 Bst. c Verordnung des ETH-Rats über die Forschungsanstalten 
des ETH-Bereichs vom 13.11.2003). Zusammen mit dem federführenden Bundesamt für 
Landwirtschaft BLW stellt die WSL sicher, dass Pflanzenschutzmittel im Wald für den 
vorgesehenen Zweck geeignet sind und keine unannehmbaren Nebenwirkungen haben. (Art. 
72c Pflanzenschutzmittelverordnung PSMV vom 12.5.2010). 

Lawinenwarnung  
Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF sichert den Lawinenwarndienst in 
der Schweiz und warnt die Öffentlichkeit vor Lawinengefahren (Art. 23 Abs. 1 Bst. c 
Bevölkerungsschutzverordnung BevSV vom 11. November 2020; Art. 3 Abs. 2 Bst. a 
Verordnung des ETH-Rats über die Forschungsanstalten des ETH-Bereichs vom 
13.11.2003).  

Neben diesen übertragenen Aufgaben erbringt die WSL viele weitere Dienstleistungen auf 
der Basis entsprechender Bundesgesetze und Verordnungen oder zuhanden der Behörden 
auf Ebene Bund und Kantone, wie zum Beispiel den operationellen schneehydrologischen 
Dienst, die Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz oder die nationalen Daten- und 
Informationszentren der Schweizer Flechten und Pilze – SwissLichens und SwissFungi. 

1.2 Strategische Planung des ETH-Bereichs und deren Bedeutung für 
die WSL 

Der strategische Rahmen des ETH-Bereichs für die Planungsperiode 2025–2028 basiert auf 
spezifischen strategischen Prioritäten, die vom ETH-Rat festgelegt wurden, auf den 
Aufgaben, für die die Institutionen gemäss ihrem Auftrag verantwortlich sind, und auf der 
langfristigen organisatorischen Entwicklung des ETH-Bereichs. Die strategischen Prioritäten 
des ETH-Bereichs für die Periode 2025–2028 sind: 1) Mensch und Gesundheit; 2) Energie, 
Klima und ökologische Nachhaltigkeit; 3) Verantwortungsvolle digitale Transformation; 4) 
Fortschrittliche Materialen und Schlüsseltechnologien; 5) Engagement und Dialog mit der 
Gesellschaft. Darüber hinaus spielt in allen strategischen Schwerpunkten die 
Grundlagenforschung eine wichtige Rolle. 

1.3 Strategische Planung der WSL und Zielsetzung für die Periode 
2025–2028 

Die WSL konzentriert sich auch in der Planungsperiode 2025–2028 auf die Förderung von 
Wissen und die Bereitstellung von Lösungen für den Schutz und die nachhaltige 
Bewirtschaftung terrestrischer Umweltsysteme in einer sich verändernden Welt. 

Im Juli 2025 einigten sich der ETH-Rat und die WSL auf vierjährige Kernziele, die auf dem 
Entwicklungsplan 2025–2028 der WSL basieren. Die Vereinbarung legt strategisch relevante 
Projekte, Programme und Pläne fest, die im Zeitraum 2025–2028 umgesetzt werden sollen 
und von Forschungs-, Lehr- und Wissenstransferaktivitäten bis hin zur nationalen und 
internationalen Zusammenarbeit reichen. 

1.3.1 Umsetzung der Strategie 2035 
Die WSL-Strategie 2035 benennt vier Entwicklungsschwerpunkte der WSL: Folgen des 
globalen Wandels: Mitigation und Adaptation; Nachhaltige Urbanisierung für lebenswerte 
Städte; Umweltgovernance; Multifunktionale Landschaften und Ökosysteme. Im Berichtsjahr 
hat die WSL mit der Umsetzung dieser Strategie begonnen. Sie hat das neue 
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transdisziplinäre Forschungsprogramm «NOVA-City» zum Thema nachhaltige Urbanisierung 
für lebenswerte Städte entwickelt, welches für vorerst vier Jahre die WSL-Aktivitäten in 
diesem Themenbereich stärken soll. Daneben hat sie die Neuausrichtung einer bestehenden 
Forschungsgruppe zum Thema «Umweltgovernance» initiiert und eine interne Ausschrei-
bung zum Thema «Auswirkungen des globalen Wandels: Anpassung und Eindämmung» 
lanciert. In dieser Ausschreibung hat die WSL-Direktion 17 Projekte bewilligt: 12 Forschungs- 
und 5 Umsetzungsprojekte. Dreizehn Projekte wurden 2025 gestartet, die übrigen sollen im 
ersten Quartal 2026 beginnen. Die durchschnittliche Projektdauer beträgt ein Jahr, einige 
Projekte dauern bis zu zwei Jahre. 

1.4 Organisatorische Struktur der WSL 
Per 31. Dezember 2025 ist die WSL organisatorisch in zehn thematische Forschungs-
einheiten und in sechs Facheinheiten eingeteilt (Abb. 2.1). Im Berichtsjahr wurde die Anzahl 
Forschungseinheiten von zwölf auf zehn reduziert: Die Gruppen der Forschungseinheiten 
«Ökologie der Lebensgemeinschaften» und «Waldböden und Biogeochemie» sind auf 
andere Forschungseinheiten verteilt worden. Dies führte auch zum Namenswechsel der 
Forschungseinheit «Walddynamik» zu «Wald- und Bodenökologie». 

Unmittelbarer Auslöser für den Restrukturierungs-Prozess waren die zahlreichen 
Pensionierungen von Forschungseinheitsleitenden in den kommenden Jahren. Zudem war 
die Zahl der Forschungseinheiten über die Jahre gewachsen und hatte für den Direktor eine 
sehr grosse Führungsspanne erreicht. Die Strukturanpassung bot auch die Möglichkeit, den 
angesichts der finanziellen Lage notwendigen Personalabbau auch auf der Stufe der 
Forschungseinheitsleitenden zu prüfen. In diesem Prozess wurden keine Arbeitsfelder oder 
Themen der WSL abgebaut.  
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Abbildung 1.1 Organigramm der WSL (Stichtag 31.12.2025) 

Richtlinien Nebenbeschäftigungen 
Der Umgang mit Nebenbeschäftigungen der Mitglieder der Direktion an der WSL richtet sich 
nach den Richtlinien des ETH-Rats betreffend Nebenbeschäftigungen der Mitglieder der 
Schulleitungen der ETH und der Direktionen der Forschungsanstalten vom 26. September 
2012 (Stand 01.01.2021). Diese Richtlinien stützen sich unter anderem auf die Verordnung 
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Organigramm der Eidg. Forschungsanstalt WSL 
1.1.2026
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über den Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Art. 7a Verordnung ETH-
Bereich vom 19. November 2003, Stand 01.05.2017) sowie auf die Verordnung des ETH-
Rats über das Personal im Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Art. 56a 
Personalverordnung ETH-Bereich vom 15. März 2001, Stand 01.09.2023). 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WSL gilt die Weisung zu Tätigkeiten ausserhalb 
des Arbeitsverhältnisses. Sie beruht auf der Verordnung des ETH-Rats über die 
Forschungsanstalten des ETH-Bereichs vom 13. November 2003 (Art. 12 Abs. 2 lit. c, Stand 
01.01.2004), dem Bundespersonalgesetz (Art. 23, Bundespersonalgesetz BPG vom  
24. März 2000, Stand 01.09.2023) und der Verordnung des ETH-Rats über das Personal  
im Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (Art. 56 Personalverordnung 
ETH-Bereich vom 15. März 2001, Stand 01.09.2023). 

1.4.1 Kontrollorgane 

Internes Kontrollsystem 
Die WSL betreibt, gestützt auf die Vorgaben des ETH-Rats, ein internes Kontrollsystem 
(IKS), das die relevanten Finanzprozesse sowie die entsprechenden Risiken der 
Buchführung und Rechnungslegung frühzeitig identifiziert, bewertet und mit geeigneten 
Schlüsselkontrollen abdeckt. Das IKS umfasst diejenigen Vorgänge und Massnahmen, die 
eine ordnungsmässige Buchführung und Rechnungslegung sicherstellen und die Grundlage 
einer finanziellen Berichterstattung darstellen. Es gewährleistet somit eine hohe Qualität der 
finanziellen Berichterstattung. Die WSL versteht IKS als Aufgabe zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Prozesse. 

Revisionsstelle 
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) nimmt die Funktion der externen Revision für die 
WSL wahr (Art. 35ater 90 Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
ETH-Gesetz vom 4. Oktober 1991, Stand 01.01.2022). Sie ist für die Prüfung der 
Rechnungen der einzelnen Institutionen des ETH-Bereichs sowie dessen konsolidierter 
Rechnung verantwortlich. Die Berichterstattung der EFK zur Prüfung der Jahresrechnung 
umfasst einen ausführlichen Bericht (siehe Finanzbericht). Dieser Bericht wird jährlich mit 
Vertretenden der Direktion der WSL besprochen. 

Internes Audit des ETH-Rats 
Das Interne Audit übt die interne Revision für die Institutionen des ETH-Bereichs aus (Art. 
35ater 90 ETH-Gesetz und Art. 11 Finanzkontrollgesetz FKG vom 28. Juni 1967, Stand 
01.01.2022). Personell ist es direkt dem Präsidenten des ETH-Rats unterstellt, während die 
Aufsicht über seine Tätigkeit durch den Auditausschuss wahrgenommen wird. Es erbringt 
unabhängige und objektive Prüfungsdienstleistungen und unterstützt den ETH-Bereich bei 
der Erreichung seiner Ziele, indem es die Effektivität der Risikomanagementprozesse sowie 
der internen Steuerungs-, Kontroll- und Governance-Prozesse überprüft. 

1.5 Risikomanagement 
Das Risikomanagement an der WSL wird durch eine direktorale Weisung geregelt. Darin 
werden die Vorgaben des ETH-Rats umgesetzt und an die spezifischen Bedürfnisse und 
Gegebenheiten der WSL angepasst. Diese Weisung wurde im November 2025 letztmals 
revidiert, um die Empfehlungen des internen Audits des ETH-Rats von August 2025 
umzusetzen. 

Das Risikoprofil der WSL widerspiegelt sich in ihrem Risikokatalog. Dieser basiert auf einer 
von externen Experten erarbeiteten Risikoanalyse aus dem Jahr 2000, die kontinuierlich 
weiterentwickelt wurde. Die WSL hat die identifizierten Risiken, ihre Ursachen und 
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potenzielle Schäden detailliert gemäss den Vorgaben des ETH-Rats beschrieben und 
bewertet. Der gesamte Risikokatalog der WSL wurde 2025 durch die Einheitsleitenden und 
die Risikokommission der WSL aktualisiert. Die bisherigen sechs Kernrisiken der WSL 
bleiben unverändert: Unfallrisiken, Informatikrisiken, Risiken betreffend Integrität und 
wissenschaftlicher Qualität sowie finanzielle Risiken. Der Risikokatalog 2025 wurde von der 
Direktion genehmigt.  

Die Grundzüge des Risikomanagements sehen vor, dass sich die WSL subsidiär zu anderen 
Massnahmen wie Risikovermeidung oder -verminderung gegen allfällige Schäden versichert. 
Jede Institution des ETH-Bereichs ist für den Abschluss ihrer Versicherungen und die 
Verwaltung ihres Versicherungsportfolios selbst verantwortlich. Bei dieser Aufgabe wird die 
WSL durch einen externen Versicherungsbroker unterstützt. 

Die WSL hat zusätzlich zu den vom ETH-Rat vorgeschriebenen Versicherungen (All-Risks 
Sach- und Betriebsunterbrechung, Betriebshaftpflicht) diverse weitere Versicherungen im 
Bereich Drohnen, Fahrzeuge, Transport und Dienstreisen abgeschlossen. Nicht versichert 
sind die Immobilien der WSL. Als Bundeseigentum fallen diese unter die Eigenversicherung 
des Bundes. 

 

  



 

Geschäftsbericht WSL 2025 

18 

2 Leistungsbericht 
Der Leistungsbericht gibt eine Übersicht über die wichtigsten Aktivitäten der WSL in den 
Bereichen Lehre, Forschung sowie Wissens- und Technologietransfer des Jahres 2025. 
Viele dieser Aktivitäten waren nur dank der engen Zusammenarbeit innerhalb des ETH-
Bereichs, mit anderen nationalen und internationalen Forschungsinstitutionen sowie mit 
Partnern in Verwaltung und Praxis möglich. 

2.1 Lehre 
Das laufend aktualisierte und breit gefächerte Forschungs- und Umsetzungskonzept der 
WSL fliesst direkt in die Lehre ein (Abb. 2.1). Neben der Durchführung von Vorlesungen und 
der Betreuung von Studienabschlussarbeiten und Doktorierenden waren die Forschenden 
der WSL im Jahr 2025 an der Organisation von neun Sommer- und Winterschulen beteiligt. 
Zum Beispiel bot die Sommerschule «Old-Growth Forest Research 2025» vom 7. bis 13. 
September 2025 im Tessin Masterstudierenden und Doktorierenden, die sich für Urwälder 
interessieren, eine wissenschaftliche Ausbildung. Sie wurde von der schweizerisch-
ukrainischen Forschungskooperation für Urwaldstrukturen und Biodiversität organisiert. 

 
Abbildung 2.1 Die Grafiken zeigen die Anzahl der Unterrichtsstunden von WSL-Mitarbeitenden, der 
Studienabschlussarbeiten und der Doktorierenden, die ihre Dissertation an der WSL schreiben im Jahr 2025. 
«Fachhochschule» bezeichnet die Summe der schweizerischen und ausländischen Fachhochschulen. 

2.2 Forschung 
Im Jahr 2025 hat die WSL ihre Position als international anerkannte Forschungsinstitution 
weiter gestärkt und neue Impulse in allen ihren strategischen Schwerpunkten gesetzt.  

Die Forschungsleistung der WSL zeigt sich nicht nur in der Anzahl der jährlich publizierten 
Beiträge, sondern vor allem in der inhaltlichen Vielfalt ihrer Publikationen. Im Jahr 2025 
wurden 984 Peer-Review-Artikel publiziert (26 % mehr als 2024). Diese vermitteln ein 
umfassendes Bild der globalen Veränderungen und ihrer Auswirkungen auf terrestrische 
Ökosysteme – von Wäldern, Grasland und Feuchtgebieten bis hin zu alpinen, arktischen und 
Süsswasserumgebungen. Die Publikationen dokumentieren auch die Veränderungen in der 
Verbreitung und Interaktionen von Arten und zeigen gleichzeitig den Einsatz modernster 
Methoden. Diese kombinieren fortschrittliche Beobachtungsmethoden (Fernerkundung, 
Drohnen, LiDAR, eDNA, Genomik) mit prozessbasierten und Machine-Learning-Modellen 
sowie Datenanalysen. Viele Studien vertiefen das Verständnis dafür, wie die Biodiversität auf 
Landnutzung, Klimawandel und invasive Arten reagiert und wie diese Reaktionen die 
Ökosystemleistungen und Möglichkeiten zu deren Wiederherstellung beeinflussen. Wälder 
und der Forstsektor spielen in der WSL-Forschung eine wichtige Rolle, wie Arbeiten zu 
Resilienz, multifunktionaler Landschaft, Produktivität und biodiversitätsfreundlicher 
Bewirtschaftung zeigen.  
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Rund 88 % der WSL-Publikationen aus dem Jahr 2025 wurden als Open Access zur 
Verfügung gestellt. Zusammen mit der Eawag und der Empa hat die WSL aktualisierte 
Richtlinien für offene Forschungsdaten verabschiedet, die auf dem ORD-Programm des 
ETH-Bereichs basieren. Neben Peer-Review-Artikeln trägt eine breite Palette weiterer 
Formate wesentlich dazu bei, wissenschaftliche Erkenntnisse in unterschiedliche 
Gemeinschaften zu tragen. Diese Vielfalt spiegelt die Rolle der WSL als Forschungs- und 
Transferinstitution wider: Während Peer-Review-Publikationen vor allem zur internationalen 
wissenschaftlichen Sichtbarkeit beitragen, adressieren praxisnahe Publikationen gezielt 
Entscheidungsträgerinnen und -träger, Verwaltung, Praxis, NGOs oder ein breites 
öffentliches Publikum.  

Abbildung 2.2 bietet einen Überblick über die Anzahl der verschiedenen Publikations-
kategorien und vergleicht diese mit den beiden vorhergehenden Berichtsjahren.  

 
Abbildung 2.2 Anzahl der verschiedenen WSL-Publikationskategorien in den Jahren 2023, 2024 und 2025. 

Die WSL bearbeitete 2025 ein breites Spektrum an Projekten – von grundlagen- und 
anwendungsorientierter Forschung bis hin zu praxisnaher Umsetzung und Transfer. Die 
Vorhaben unterscheiden sich auch in ihrem Zeithorizont: von kurzfristigen Projekten mit einer 
Laufzeit bis zu einem Jahr über mehrjährige Projekte bis hin zu langfristigen, kontinuierlichen 
Kooperationen und Programmen. Neben kompetitiven Karriereförderungen (z. B. ERC, SNF) 
prägen insbesondere kooperative Verbundprojekte mit nationalen und internationalen 
Partnern das Berichtsjahr.  

Insgesamt 97 neue Projekte starteten im Jahr 2025 an der WSL. Etwa zwei Drittel davon 
sind wettbewerbsorientierte Ausschreibungen. Ein Advanced-Grant-Projekt des SNF befasst 
sich z. B. mit dem Verständnis und der Gestaltung der digitalen Transformation in der 
Raumplanung. Das SNF-Bridge-Discovery-Projekt «REALMON» nutzt innovative und 
neuartige Ansätze zur Entwicklung und Umsetzung einer multimodalen Überwachung 
gefährlicher Massenbewegungen in den Alpen. Im Rahmen des «DISCLOSE»-Projekts 
analysieren WSL-Forschende, wie neue digitale Instrumente die Planungspraxis, die 
Governance und die Beteiligung der Öffentlichkeit beeinflussen. Im Rahmen des neuen 
schweizerischen Nationalen Forschungsprogramms NFP82 «Biodiversität und 
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Ökosystemleistungen» beteiligt sich die WSL an zwei Projekten: Das Projekt «BERNICE» 
untersucht, wie die Waldbewirtschaftung den Schutz vor Naturgefahren mit dem Erhalt der 
Biodiversität in verschiedenen Sukzessionsstadien des Waldes in Einklang bringen kann. 
Das gemeinsam mit dem Kanton Aargau durchgeführte Projekt «RAVEN» entwickelt eine 
regionale Vision für naturnahen Lebensraum und begleitet einen Aushandlungsprozess 
zwischen Akteuren in der Region Lenzburg-Seetal. 2025 wurden drei prestigeträchtige 
Projektanträge erfolgreich bewilligt: ein ERC-Synergy-Grant für das Projekt «SnowShifts», 
das Veränderungen der Schneebedeckung im Klimawandel an den Polen und im 
Hochgebirge erforscht, ein SNSF-Starting-Grant für das Projekt «Fresco», das untersucht, 
wie Unterholz im Wald durch Kühleffekte und Kohlendioxidspeicherung zum Klimaschutz 
beiträgt und ein ERC-Consolidator-Grant für das Projekt «COOL – Trouble in the air», das 
untersucht, wie europäische Wälder trotz Hitzewellen kühl bleiben.  

Das verbleibende Drittel der Projekte (ca. 35) wird vom öffentlichen Sektor in Auftrag 
gegeben, d. h. 24 Projekte vom BAFU und die übrigen von anderen Bundesämtern, 
Kantonen und Gemeinden. 

Wissenschaftliche Integrität und Ethik sind und bleiben wichtige Säulen der Forschungskultur 
der WSL. Eine interne Ethikstelle unterstützt Forscherinnen und Forscher bei der 
Durchführung von Projekten an denen Menschen z. B. als Interviewpartner beteiligt sind. Ab 
2026 wird die ETH Zürich Ethikkommission diese Aufgabe auf Mandatsbasis übernehmen. 
Vorschriften zur wissenschaftlichen Integrität, darunter eine Broschüre und eine Richtlinie 
zum Vorgehen bei Verdachten auf Verletzung der Richtlinie, stellen sicher, dass die 
Forschenden die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis kennen und einhalten. 

2.3 Wissenstransfer 
Bedingt durch die Schwerpunktthemen Wald, Landschaft, Biodiversität, Naturgefahren sowie 
Schnee und Eis richtet sich die Arbeit der WSL in erster Linie an die öffentliche Hand – 
insbesondere an Bundesämter sowie kantonale und kommunale Verwaltungen. Gleichzeitig 
ist sie eine wichtige Anlaufstelle für private Planungs- und Ökobüros, wenn es um die 
Vermittlung und den Austausch von wissenschaftlich fundiertem Wissen geht. 

Um das erarbeitete Wissen wirksam in die Praxis zu bringen, nutzt die WSL neben 
klassischen Kanälen wie Publikationen, Weiterbildungskursen, Konferenzen und Workshops 
zunehmend auch Formen der Co-Produktion von Wissen. Dazu gehören unter anderem 
gemeinsam entwickelte Softwarelösungen, Videomaterial sowie Projektpartnerschaften mit 
Behörden, Unternehmen und weiteren Praxisorganisationen. Diese Formate erleichtern den 
direkten Transfer von Forschungsergebnissen in operative Abläufe und Entscheidungs-
prozesse.  

Wie in Abbildung 2.2 gezeigt, sind viele WSL-Publikationen praxisorientiert, was die 
Bedeutung von anwendungsnaher Forschung und Wissensvermittlung widerspiegelt. Die 
praxisorientierten Publikationen decken ein breites Spektrum unterschiedlicher Themen ab. 
Einige Beiträge betonen das Management von klimainduzierten Naturgefahren und Risiken, 
darunter Rutschungen, Lawinen, Veränderungen der Schneedecke, Waldbrände und 
hydrologische Extreme, unter Einsatz modernster Fernerkundung, mithilfe von Feldarbeiten 
und Modellierungen. Weitere Publikationen befassen sich mit Belastungen durch den 
globalen Wandel in unterschiedlichen Ökosystemen und heben die Bedeutung von 
Grünräumen und der Biodiversität für die Resilienz und die Lebensqualität in städtischen und 
stadtnahen Gebieten hervor. Arbeiten zu Wasser, Böden und Landschaften verknüpfen 
Wasserbilanz, Renaturierung und integrierte räumliche Planung – von alpinen 
Einzugsgebieten bis hin zu Flusssystemen. Weitere Schwerpunkte liegen auf partizipativen 
und transdisziplinären Ansätzen, der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen mit 
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Anspruchsgruppen sowie auf der Verbindung von Politik, Governance und Landnutzungs-
strategien, der Planung grüner Infrastruktur und der nachhaltigen Nutzung von 
Waldressourcen zur Sicherung von Ökosystemleistungen. 

Die Trockenheitsforschung der WSL ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie über Jahre 
aufgebaute wissenschaftliche Expertise in enger Zusammenarbeit mit dem BAFU, 
MeteoSchweiz und swisstopo erfolgreich in ein nutzerfreundliches Produkt überführt werden 
konnte: die Trockenheitswarnplattform des Bundes. Die zugrunde liegenden Vorhersage-
modelle wurden im Projekt MaLeFix des WSL-Forschungsprogramms Extremes gezielt 
erweitert – unter anderem um Modelle zur Borkenkäferentwicklung, zu Fliessgewässer-
temperaturen und zu Grundwasserständen – und auf einer gemeinsamen Plattform 
integriert. 

Das Forum für Wissen Extremes im April 2025 bot rund 150 Teilnehmenden aus Forschung 
und Praxis einen Raum, um auf Basis des aktuellen Wissensstands gemeinsam über 
beispiellose Klimaextreme und deren Auswirkungen auf die Schweiz zu reflektieren sowie 
mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Ergänzend zum Tagungsband und als Instrument 
für die Öffentlichkeitsarbeit wurde die WebApp Extremes als Reiseführer in eine Klima-
zukunft entwickelt (Abb. 2.3), wo die Nutzer und Nutzerinnen selbst am Hebel sind. Mit 
Humor und Ästhetik verführt die App zu einer vertieften Auseinandersetzung mit 
wissenschaftlichen Fakten und Zusammenhängen.  

 
Abbildung 2.3 Die WebApp Extremes bündelt aktuelle Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen von 
Klimaextremen und stellt diese auf verständliche und humorvolle Weise dar (extremes.wsl.ch). 

Die Forschungsaktivitäten der WSL liefern auch wissenschaftliche Erkenntnisse für die 
Energiestrategie 2050 der Schweiz. Am SLF untersuchten Forschende, wie schneebedeckte 
Flächen das Sonnenlicht reflektieren und wie Fotovoltaikanlagen in alpinen Regionen 
positioniert werden können, um sowohl die direkte als auch die reflektierte Strahlung optimal 
zu nutzen, insbesondere im Winter. Forschungsergebnisse der WSL fliessen auch sehr 
direkt in die Praxis: 2025 wurde das Spin-off mountainfutures GmbH gegründet, das 
basierend auf veröffentlichten Forschungsresultaten der WSL Beratungen für innovative, 
datengestützte Lösungen zur Stärkung der Klimaresilienz in Bergregionen anbietet. 
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Medienpräsenz und Social Media 
Die WSL ist in allen Sprachregionen präsent in den Medien und informiert so die breite 
Öffentlichkeit über ihre Forschungsaktivitäten. Das Thema mit dem grössten Medien-
interesse war 2025 zweifelsohne der Felssturz von Blatten. Forschende von WSL und SLF 
analysierten die aktuelle Lage und gaben Auskunft dazu, wie sie Berge überwachen, wie der 
Klimawandel zu einer Zunahme alpiner Gefahren führen kann und welche Rolle der tauende 
Permafrost dabei spielt.  

Breit aufgegriffen wurden auch die WSL-Newsmeldungen zu den Ergebnissen der 
Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz, zum Waldbericht 2025 oder zur Abnahme der 
Schneehöhen in den vergangenen Jahrzehnten. 

Mit ihren Forschungsergebnissen und ihrer Expertise war die WSL 2025 nicht nur in den 
grossen Tages- und Wochenzeitungen und in diversen TV- und Radiobeiträgen vertreten, 
sondern auch in wissenschaftsfernen Medien wie der Schweizer Familie, dem Migros-
Magazin oder im BLICK-Podcast sowie in zahlreichen Lokalmedien.  

In den sozialen Medien sind die WSL und das SLF auf LinkedIn, Bluesky und Instagram 
aktiv, das SLF zusätzlich auf Facebook. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Follower-
zahlen teilweise erneut markant an, insbesondere auf LinkedIn: Hier schnellte die Zahl der 
Follower innerhalb eines Jahres um knapp 5700 auf über 16'000.  

Zu den erfolgreichsten LinkedIn-Beiträgen gehört die Werbung für die Diagonalausgabe 
«Stopp Gefahr!». Sie fiel zeitlich mit dem Felssturz in Blatten zusammen und erzielte knapp 
32'600 Impressionen und über 800 Reaktionen. Auf dem SLF-Instagramkanal erzielte der 
Beitrag «Humans vs. AI in Avalanche Forecasting», ein gemeinsamer Beitrag von 
Powderguide und SLF, gut 38’700 Impressionen und 430 Reaktionen.  

Auch zahlreiche Forschungsgruppen und Mitarbeitende sind in den sozialen Medien aktiv. 
Eine grosse Reichweite haben insbesondere die WhiteRisk-Kanäle auf Facebook und 
Instagram. 

2.4 Nationale und internationale Positionierung und Zusammenarbeit 
Die Zusammenarbeit und Koordination auf nationaler und internationaler Ebene und 
innerhalb des ETH-Bereichs waren für die WSL auch im Berichtsjahr ein zentraler Motor für 
Innovationen und Exzellenz.  

Im Jahr 2025 spielte die WSL eine aktive Rolle in ENRICH1 und stärkte damit die 
Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den vier Forschungsinstituten des ETH-
Bereichs. Zu den Höhepunkten zählten das ENRICH Climate Symposium an der Eawag zur 
Identifikation von Kooperationspotenzialen im Bereich Klimaanpassung, ein 4RI-Workshop 
mit dem Swiss Data Science Center zur Interoperabilität von Umweltdaten, Beiträge zum 
ENRICH AI Operations Day an der Empa zum Einsatz von KI in operativen Prozessen sowie 
die Ausrichtung der ENRICH Fall Conference zur «Role of the Environment for Human 
Health», die den interdisziplinären Austausch stärkte und die 4RI-Forschung zu Umwelt- und 
Gesundheitszusammenhängen mit besonderem Fokus auf Prävention sichtbar machte. 

Als Weiterentwicklung des WSL-Biodiversity Centers gründeten die WSL und die Eawag 
gemeinsam das WSL-Eawag Biodiversity Center, eine strategische Initiative, die darauf 
abzielt, die Biodiversitätsforschung und -vermittlung innerhalb beider Institute und darüber 
hinaus zu vernetzen und zu stärken. Das Gründung des Zentrums wurde 2025 beschlossen 
das Zentrum wurde offiziell im Januar 2026 eröffnet. Ergänzend dazu entwickelten WSL und 

 
1Engagement 4 RI for Switzerland. 
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Eawag die gemeinsame Biodiversitätsmonitoring-Initiative BiMo, die Ansätze für das 
Biodiversitätsmonitoring unter Verwendung von Umwelt-DNA, Fernerkundung und  
KI-basierter Bildanalyse ermöglichen soll. 

Seit Januar 2025 hat die WSL ihre Präsenz an ihrem Standort in Sion verstärkt. Durch ein 
Abkommen zwischen WSL, EPFL und ETH werden im ALPOLE-Gebäude der WSL/ETH-
Professur für Glaziologie Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Die physische Präsenz hat 
zur Etablierung von Verbindungen zwischen den Forschungsgruppen geführt sowie den 
Austausch zum Schweizer Polarinstitut – welches ebenfalls am ALPOLE untergebracht ist – 
gestärkt. 

Die WSL hat 2025 auch zu internationalen Feldkampagnen beigetragen. Während der 
CONTRASTS-Expedition an Bord des deutschen Forschungsschiffs Polarstern führten  
SLF-Forschende detaillierte Schnee-, Albedo- und Turbulenzmessungen auf dem arktischen 
Meereis durch. Durch die Kombination von In-situ-Beobachtungen, Infrarotbildern und 
drohnenbasierten Albedo-Vermessungen werden diese Daten dazu beitragen, das 
Verständnis der Dynamik des arktischen Meereises und seiner Auswirkungen auf das Klima 
und die marinen Ökosysteme zu verbessern. 

2.5 Finanzielle Kernbotschaften 
Dieses Kapitel präsentiert eine Zusammenfassung der finanziellen Entwicklung an der WSL 
im Jahr 2025. Die vollständige Finanzberichterstattung findet sich in Kapitel 3 (Finanzbericht) 
und in den Anhängen.  

2.5.1 Trägerfinanzierung 
Die Trägerfinanzierung setzt sich aus dem Finanzierungsbeitrag des Bundes (FBB) sowie 
dem Beitrag an die Unterbringung zusammen. Für das Jahr 2025 beläuft sich der 
Finanzierungsbeitrag des Bundes auf 60,7 Mio. CHF (Vorjahr: 62,0 Mio. CHF), was einer 
Abnahme von 1,3 Mio. CHF entspricht. Der Unterbringungsbeitrag hat sich gegenüber dem 
Vorjahr nur geringfügig verändert und beträgt 3,3 Mio. CHF. 

2.5.2 Erfolgsrechnung 

Der operative Ertrag erhöht sich im Jahr 2025 um rund 0,9 Mio. CHF auf insgesamt  
103,0 Mio. CHF. Die grösste Zunahme entfällt auf die Forschungsbeiträge, insbesondere auf 
Projekte des Schweizerischen Nationalfonds (SNF). In diesem Bereich steigen die Erträge 
um 1,2 Mio. CHF auf insgesamt 11,6 Mio. CHF. 

Demgegenüber nimmt der operative Aufwand im Jahr 2025 um 1,3 Mio. CHF auf 108,6 Mio. 
CHF zu. Die stärkste Zunahme ist beim Personalaufwand zu verzeichnen. Dieser beläuft 
sich im Jahr 2025 auf 83,7 Mio. CHF und macht damit rund 77 % des operativen Aufwands 
aus. 

Insgesamt resultiert für die WSL im Geschäftsjahr 2025 nach Berücksichtigung des 
Finanzergebnisses ein Fehlbetrag von 5,6 Mio. CHF (Vorjahr: –5,0 Mio. CHF). 

2.5.3 Bilanz 

Die Bilanzsumme erhöht sich im Jahr 2025 um 16,0 Mio. CHF auf rund 158 Mio. CHF. Der 
grösste Zuwachs auf der Aktivseite entfällt auf die langfristigen Forderungen, die gegenüber 
dem Vorjahr um 14 Mio. CHF auf 42 Mio. CHF ansteigen. Diese Zunahme ist darauf 
zurückzuführen, dass bestehende langfristige Forschungsverträge auslaufen und für weitere 
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Jahre verlängert werden sowie neue langfristige Forschungsverträge abgeschlossen werden, 
deren Forderungen erst in zukünftigen Perioden fällig sind. 

Auf der Passivseite nehmen die zweckgebundenen Drittmittel entsprechend um 21,6 Mio. 
CHF zu. Demgegenüber reduzieren sich die Reserven um 5,9 Mio. CHF von 50,5 Mio. CHF 
im Vorjahr auf 44,6 Mio. CHF. 

2.5.4 Mittelherkunft 

Die WSL wird über den direkten Finanzierungsbeitrag des Bundes finanziert. Zudem erwirbt 
sie indirekte Forschungsbeiträge des Bundes (SNF, Innosuisse, Ressortforschung sowie 
europäische Forschungsrahmenprogramme) und Drittmittel aus verschiedenen Quellen 
(Privatwirtschaft, Kantone, Gemeinden, internationale Organisationen, Schenkungen, 
Legate) (Abbildung 2.4). 

 

Abbildung 2.4 Mittelherkunft im Jahr 2025. Struktur des operativen Ertrags in % (operativer Ertrag, Rechnung 
2025: 99,7 Mio. CHF, ohne Beitrag an Unterbringung). 

2.6 Personal 

2.6.1 Personalbestand 
Der Personalbestand der WSL hat per 31.12.2025 um 13 Mitarbeitende gegenüber dem 
Vorjahr abgenommen und zählt 647 Personen in Anstellungsverhältnissen (AV; Tab. 2.1  
und Abb. 2.5). In Vollzeitstellen (FTE) beträgt der Bestand 564,4, was einer Abnahme  
von 10,2 FTE im Vergleich zum Bestand per 31.12.2024 entspricht (Tab. 2.2). Damit ist  
der Personalbestand zum ersten Mal seit 2018 wieder rückläufig und widerspiegelt die 
Pensionierungen bzw. die aktuelle Zurückhaltung bei der Besetzung von Stellen. 
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Tabelle 2.1 Personalbestand an der WSL am 31.12.2025. 

 

 
Abbildung 2.5 Personalbestand (% FTE) nach Funktionsgruppen am 31.12.2025. Die Werte aus dem Vorjahr 
(2024) sind in Klammern angegeben. 

Tabelle 2.2 Anzahl der Vollzeitäquivalente (FTE) nach Mittelherkunft und Funktionsgruppen (ohne Lernende). 

 

Rund 52,9 % (2024: 50,9 %) der Mitarbeitenden (ohne Lernende) sind in einem unbefristeten 
Anstellungsverhältnis tätig. 305 Angestellte (2024: 327) haben befristete Arbeitsverträge. 
Den grössten Anteil an befristeten Anstellungsverhältnissen macht das wissenschaftliche 
Personal mit rund 80 % aus. Hierzu gehören die Doktorierenden und Postdoktorierenden 
sowie Mitarbeitende, die beispielsweise aus indirekten Forschungsbeiträgen des Bundes und 
Drittmitteln finanziert werden. Die restlichen Prozente entfallen auf technische und wenige 
administrative Mitarbeitende, die in befristeten Projekten tätig sind.  Das Durchschnittsalter 
der Mitarbeitenden (ohne Lernende) beträgt 42,8 Jahre per Ende 2025 (2024: 42,5). Bei den 
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Frauen beträgt das Durchschnittsalter 41,5 Jahre (2024: 41,3 Jahre) und bei den Männern 
43,6 Jahre (2024: 43,3).  

An der WSL beträgt der Frauenanteil 2025 (ohne Lernende) über alle Funktionsgruppen 
hinweg 42,8 % (2024: 40,1 %). Nachdem der Frauenanteil bereits 2024 anstieg, erhöhte sich 
dieser 2025 erneut (Abb. 2.6). Der Anteil an Frauen in Führungspositionen (Direktion, 
Forschungs- und Facheinheitsleitende, Gruppen- und Programmleitende) hat sich ebenfalls 
markant erhöht und liegt neu bei 32,9 %, was einem Anstieg von fast 5 % entspricht (Abb. 
2.6). Der Anteil der Frauen in der Direktion beträgt 50 %. Die anderen Funktionsgruppen sind 
im Abb. 2.7 gezeigt.  

 
Abbildung 2.6 Frauenanteil (% Anstellungsverhältnisse) zwischen 2020 und 2024 (ohne Lernende) in allen 
Funktionsgruppen und in den Führungspositionen. 

 
Abbildung 2.7 Frauenanteil 2024 und 2025 (Anstellungsverhältnisse in %) nach Funktionsgruppen. Absolute 
Werte sind in Tab. 2.2 dargestellt. 

Der Anteil an ausländischen Mitarbeitenden bleibt mit 242 Personen im Verhältnis zum 
gesamten WSL-Personal gegenüber 2024 (244) stabil (Abb. 2.8) und beträgt 37,4 % (2024: 
38 %). Beim wissenschaftlichen Personal beträgt der Ausländeranteil rund 53 % (2024: 
50 %). 177 Mitarbeitende stammen aus EU-Ländern, 65 Mitarbeitende aus übrigen Staaten. 
Per Ende 2025 zählt die WSL Mitarbeitende aus 40 verschiedenen Herkunftsländern. In den 
Bereichen Technik und Administration ist mitunter durch die Berücksichtigung des 
inländischen Arbeitskräftepotenzials sowie der seit Juli 2018 gültigen Stellenmeldepflicht die 
Anzahl an ausländischen Mitarbeitenden gleichgeblieben. 
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Abbildung 2.8 Anteil der ausländischen Mitarbeitenden 2025. Die Werte aus dem Vorjahr (2024) sind in 
Klammern angegeben. 

Der Anteil derjenigen, die Deutsch als Muttersprache nennen, beträgt 2025 rund 73,3 % (474 
Personen) und nimmt im Vergleich zum Vorjahr leicht ab (77,5 %, 498 Personen). Acht 
Mitarbeitende sind rätoromanischer Muttersprache oder beherrschen die vierte Schweizer 
Landessprache. Die Anzahl Mitarbeitender mit französischer Muttersprache steigt auf 25 
(2024: 23) Personen. Die WSL zählt 35 Mitarbeitende mit italienischer (2024: 26) sowie 22 
Mitarbeitende mit englischer Muttersprache (2025: 21). 75 Personen (2024: 75) verzeichnet 
die WSL in der Kategorie «sonstige Sprachen». 

2025 beschäftigte die WSL 16 Lernende in den Berufen Laborant/in EFZ Biologie (2), 
Laborant/in EFZ Chemie (3), Elektroniker EFZ (1), Informatiker (7), Koch EFZ (1), 
Fachperson Betriebsunterhalt (1) und Polymechaniker/in (1). Nebst dem Lehrstellenangebot 
am Hauptsitz in Birmensdorf bietet die WSL auch Lehrstellen in Davos an und ist damit 
attraktive Arbeitgeberin in einer wirtschaftlich schwächeren Region der Schweiz. Von den 16 
Lernenden sind drei beziehungsweise 18,8 % weiblich (2024: 23,5 %). 

Von den insgesamt 54 Austritten im Jahr 2025 sind 30 Mitarbeitende (rund 56 %) aufgrund 
des Ablaufs eines befristeten Arbeitsvertrages ausgetreten. Die Fluktuationsrate ohne 
Berücksichtigung der befristeten Anstellungen beträgt 3,8 % (2024: 3,7 %). Kündigungen 
durch Arbeitnehmende erfolgten in 15 Fällen (2024: 13). 2025 wurden zudem vier 
Mitarbeitende ordentlich pensioniert und drei Personen traten auf eigenen Wunsch vorzeitig 
in den Ruhestand. Mit einer Person wurde eine Austrittsvereinbarung abgeschlossen. Leider 
musste die WSL in Folge Todesfall von einem Mitarbeiter Abschied nehmen. 

2.6.2 Personalentwicklung 
Im Jahr 2025 förderte die WSL weiterhin aktiv den kontinuierlichen Weiterbildungsprozess 
ihrer Mitarbeitenden mit internen und externen Kursen und unterstützte, soweit möglich und 
im institutionellen Rahmen, die berufliche Entwicklung von Mitarbeitenden aus allen 
Arbeitsbereichen der WSL. Die Wichtigkeit der Aus- und Weiterbildung hat die Direktion 
damit unterstrichen, dass die WSL seit 2024 Teil der Trägerschaft des lead campus ist, dem 
gemeinsamen Bildungszentrum der vier Forschungsanstalten. Das Kursportfolio umfasst 
beispielsweise spezifische Weiterbildungen für Doktorierende und Postdoktorierende, aber 
auch Angebote zu Führung, Kommunikation und Selbstmanagement zu attraktiven 
Konditionen. Ab 2025 wurde das Angebot von lead campus durch das neue Career Center 
4RI erweitert. Das Career Center bietet individuelle Beratung für Early Career Scientists 
hinsichtlich Karriereplanung und unterstützt bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
oder der Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen. Ferner werden Netzwerk-Events 
angeboten, um den Early Career Scientists Perspektiven sowohl innerhalb wie auch 
ausserhalb der akademischen Welt zu erschliessen. Die Dienstleistungen sind für die 

übrige
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Mitarbeitenden kostenlos und vertraulich. Das Angebot erfreut sich bereits einer grossen 
Nachfrage. 

Auch 2025 wurden verschiedene Workshops und Einzelcoachings auf allen hierarchischen 
Stufen durchgeführt und zahlreiche individuelle Aus- und Weiterbildungen von der WSL 
unterstützt. Zum ersten Mal wurde die WSL-Konferenz als Gefäss für alle Führungskräfte der 
WSL durchgeführt. Unter der Prämisse Weiterbildung für unsere Führungskräfte wurde der 
Anlass 2025 dem Thema Leadership gewidmet. Nach einer inspirierenden Keynote 
diskutierten die Mitarbeitenden in Gruppen unter anderem die Themen Erfolgsfaktoren in der 
Führung und Kompetenzen heute und in Zukunft und erarbeiteten eine Grundlage für 
zukünftige WSL-Leadership-Leitlinien. Im Zuge der Digitalisierung mehrerer interner 
Prozesse wurde zudem ein Fokus auf die individuelle Schulung und Befähigung von 
Mitarbeitenden gesetzt, die angesichts von neuen technologischen Entwicklungen mit 
besonderen Herausforderungen konfrontiert wurden.  

2.7 Diversität und Inklusion 
Die WSL-Fachstelle Diversität und Inklusion (D&I) entwickelte 2025 in Abstimmung mit dem 
Diversity Committee eine umfassende Diversity-Strategie, die neu auch einen grösseren 
Schwerpunkt auf Mental-Health-Themen legt, und setzte diese durch gezielte Massnahmen 
um. Ein wichtiger Fokus lag dabei auf verstärkter Kommunikation: Durch Informations-
kampagnen im Intranet wurden die Beratungsangebote besser sichtbar gemacht. Die vier 
Forschungsanstalten lancierten 2025 zudem den gemeinsamen Diversity Newsletter 4RI. 
Dieses neue Kommunikationsinstrument trägt wesentlich zur Entwicklung einer diversity-
orientierten Kultur der WSL bei. Die bewährten Programme zur Förderung von Frauen – 
FLP, CONNECT und feM Lead – wurden auch 2025 erfolgreich fortgeführt. Zudem unter-
stützte die WSL-Fachstelle D&I weiterhin die aktiven WSL-Netzwerke Frauennetz, 
LGBTQIA+ und PhD/Postdoc-Club. Der PhD/Postdoc-Club fördert die soziale Vernetzung 
durch regelmässige Treffen und Weiterbildungsangebote. Im Pride Month fanden vielfältige 
Aktivitäten zur Sichtbarmachung der Anliegen der LGBTQIA+-Community statt. Ein wichtiger 
Schritt zur Sensibilisierung für Wahrnehmungsverzerrungen war die Einführung des 
Unconscious-Bias-Training auf der Plattform lead campus, das für Führungskräfte 
verpflichtend ist und allen Mitarbeitenden offensteht. Ergänzend fanden Weiterbildungs-
veranstaltungen statt, darunter ein Online-Vortrag zu psychologischer Sicherheit in der 
Führung sowie ein Anlass zum Erkennen von Biases in der KI am Tag  
der Frauen in der Wissenschaft.  

Darüber hinaus fanden 2025 weiterhin individuelle Beratungen, moderierte Gespräche 
zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften sowie Teamentwicklungen statt.  

Bei der Personalgewinnung legte die WSL auch 2025 einen besonderen Fokus auf die 
Förderung von Vielfalt. Dies zeigte sich in der erfolgreichen Integration von Querein-
steigenden, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Personen mit Beeinträchtigungen. 
Das Engagement für familienfreundliche Strukturen wurde durch die Erweiterung des  
Eltern-Kind-Zimmers um die Funktion als Rückzugsraum sowie die Erneuerung des Vertrags 
für Vereinbarkeits-Coaching mit dem Schweizer Kompetenzzentrum «Fachstelle UND» 
bekräftigt. 



 

 
Geschäftsbericht WSL 2025 

29 

 
Abbildung 2.9 Plakat Unterstützungsangebote WSL und SLF von vertraulicher Beratung bis zur anonymen 
Meldung. 

2.8 Immobilien, Umwelt und Energie 

2.8.1 Strategie und Management an der WSL 
Wie sich die Immobilien-Situation der WSL präsentiert, ist aus der STRATUS-Bewertung und 
dem Bericht «Räumliches und finanzielles Gesamtkonzept» (RFGK) ersichtlich. Die 
STRATUS-Bewertung wird jährlich revidiert und falls nötig an die realen Bedingungen 
angepasst. Alle vier Jahre wird zuhanden des ETH-Rats und des Eigners ein Planungs-
bericht für den Bereich der Immobilien erstellt. Der RFGK-Bericht bildet den aktuellen 
Zustand und die Qualität der Liegenschaften und Areale der WSL ab und prognostiziert im 
Zeithorizont von vier, acht und zwölf Jahren, wie sich die WSL im Bereich der Immobilien 
entwickeln wird.  

2.8.2 Umwelt 
Um ihren Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt und Energie nachzukommen, betreibt die 
WSL ein Umweltmanagementsystem. Damit werden die Umweltauswirkungen regelmässig 
analysiert, die betroffenen Prozesse optimiert, messbare Ziele gesetzt und Erfolgskontrollen 
durchgeführt. Die Umweltgruppe der WSL unterstützt den Umweltbeauftragten der WSL bei 
der Erhebung von Messdaten, der Formulierung und Durchführung von Massnahmen, der 
Nachhaltigkeits-Berichterstattung und der Motivation der Mitarbeitenden. 

Die WSL hat im Berichtsjahr eine Pendelumfrage durchgeführt. Institutsweit werden pro Jahr 
rund 8,9 Mio. Pendel-Kilometer zurückgelegt; davon entfallen 6,9 Mio. km auf den Standort 
Birmensdorf und 2 Mio. km auf Davos. Insgesamt entfallen 61 % der Kilometer auf Bahn-
verkehr, 11 % auf Langsamverkehr (Velo, zu Fuss), 9 % auf Bus und Tram, und 19 % auf 
motorisierten Individualverkehr (Auto, Motorrad). 

Im Rahmen des Joint-Initiative-Projekts «SCENE» hat die WSL eine detaillierte Roadmap 
zur Erreichung des Netto-Null-Ziels bis 2040 ausgearbeitet. Die Schwerpunkte liegen auf der 
Elektrifizierung der WSL-Autoflotte bis 2036 und dem Ersatz der Spitzenlast-Ölheizung in 
Birmensdorf. Investitionskosten sowie die Neutralisation der Emissionen durch Negativ-
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emissionstechnologien ab 2030 wurden ebenso berücksichtigt wie das Sparpotenzial durch 
verminderte Pflichtkompensationen. Der Grossteil der WSL-Treibhausgasemissionen stammt 
aber vom Flugverkehr. Hier werden momentan Reduktionsmassnahmen ausgearbeitet. 

Die WSL hat für das Jahr 2024 955 Tonnen CO2 eq in Form von ITMO (Internationally 
Transferred Mitigation Outcomes) gemäss dem Pariser Klimaabkommen kompensiert, davon 
120 Tonnen als Pflichtkompensation für den Gebäudebereich. 

2.8.3  Immobilien und Energien 
Im Berichtjahr standen in Birmensdorf vorwiegend technische Projekte im Vordergrund, so 
wurde z. B. im Laborgebäude ein neuer Serverraum realisiert. Das Messsystem aller Medien 
wurde überarbeitet und Ideen und Konzepte entwickelt, wie die Feuchtigkeitsprobleme in der 
Kantine behoben werden können. Zudem läuft die Planung der Ladeinfrastruktur für die 
zukünftigen Elektrofahrzeuge der WSL, der energetischen Ertüchtigung des Werkstatt-
gebäudes und der Raumerweiterung für das Elektroniklabor. Die Aussenbeleuchtung des 
gesamten WSL-Areals in Birmensdorf wurde erneuert. Neu sind ausschliesslich LED-
Leuchten installiert und jede Leuchte ist mit einem Bewegungsmelder versehen. So strahlen 
die Leuchten nicht mehr in alle Richtungen, sondern dank spezieller Optik nur dann, wenn 
das Licht gebraucht wird und nur noch auf den Boden, wo das Licht effektiv benötigt wird. 

 
Abbildung 2.10 Die neuen Arbeitsplätze im Haus A am SLF. 

In Davos stand 2025 im Zeichen der Erdbebensicherheit. Aufgrund behördlicher Auflagen 
war es notwendig, das älteste Bürogebäude am SLF, das Gebäude A sowie das Gebäude B, 
mit sogenannten Erdbebenertüchtigungsmassnahmen gegen grössere Erdbeben zu sichern. 
Dieser Umstand wurde zum Anlass genommen, im Haus A ein attraktives Gemeinschafts-
büro zu erstellen. Es sind 24 Arbeitsplätze mit einer offenen und angenehmen Büro-
atmosphäre entstanden, von denen zwölf wie ein normales Büro reserviert, werden können. 
Die anderen zwölf Plätze sind für Gäste oder Mitarbeitende gedacht, die kurzfristig einen 
Arbeitsplatz benötigen und ohne Reservation nutzbar (Abb. 2.10). Das Gebäude B wurde 
ohne Änderungen an der Bürosituation gegen Erdbeben ertüchtigt. Zudem wurden 2025 
erste Abklärungen für eine Erneuerung des Kältelabors und des Serverraumes gemacht. 
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3 Finanzbericht 
Rundungsdifferenzen: Die Summe der in diesem Dokument ausgewiesenen Zahlen stimmt 
möglicherweise nicht exakt mit den in den Tabellen angegebenen Gesamtbeträgen überein. 
Veränderungen werden anhand nicht gerundeter Zahlen berechnet und können vom Wert 
abweichen, der auf den in den Tabellen dargestellten gerundeten Werten basiert. 

3.1 Erfolgsrechnung 
Tabelle 3.1: Erfolgsrechnung  

 

  

TCHF Anhang 2025 2024 Veränd. 
absolut

Finanzierungsbeitrag des Bunds 3              60’700          62’013            -1’313   

Beitrag an Unterbringung 4              3’280             3’261              19          

Trägerfinanzierung 63’980          65’274            -1’294   

Studiengebühren, Weiterbildung 5              93                  52                    41          

Schweizerischer NaDonalfonds (SNF) 11’600          10’403            1’197     

Schweizerische Agentur für InnovaDonsförderung (Innosuisse) 192                336                 -145       

Forschung Bund (RessorPorschung) 13’893          14’132            -239       

EU-Forschungsrahmenprogramme (EU-FRP) 2’990             2’736              255        

WirtschaWsorienDerte Forschung (PrivatwirtschaW) 179                18                    161        

Übrige projektorienDerte Dri\mi\el (inkl. Kantone, 
Gemeinden, internaDonale OrganisaDonen)

6’946             6’182              764        

Forschungsbeiträge, -au?räge und wissenscha?liche 
Dienstleistungen

6              35’800          33’806            1’993     

davon Übergangsmassnahmen Bund 7              3’751             2’202              1’549     

Schenkungen und Legate 8              160                41                    119        

Übrige Erträge 9              2’919             2’879              40          

OperaHver Ertrag 102’951        102’053         899        

Personalaufwand 10            83’668          82’243            1’425     

Sachaufwand 11            20’453          20’852            -399       

Abschreibungen 17            2’123             1’969              154        

Transferaufwand 12            2’337             2’188              149        

OperaHver Aufwand 108’581        107’252         1’328     

OperaHves Ergebnis -5’629           -5’200             -430       

Finanzergebnis 13            46                  207                 -161       

Jahresergebnis -5’583           -4’992             -591       
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3.2 Bilanz 
Tabelle 3.2: Bilanz  

  

TCHF Anhang 31.12.2025 31.12.2024 Veränd. 
absolut

Umlaufvermögen

Flüssige Mi\el und kurzfrisDge Geldanlagen 14 29’521         34’451         -4’930          

KurzfrisDge Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 15 32’126         27’415         4’711            

KurzfrisDge Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen 15 847              809              38                   

KurzfrisDge Finanzanlagen und Darlehen 19 42’383         40’307         2’076            

Vorräte -               -               -                  

AkDve Rechnungsabgrenzungen 16 539              357              182                

zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte -               -               -                  

Total Umlaufvermögen 105’417      103’340      2’076            

Anlagevermögen
Sachanlagen 17,18 9’759           10’579         -820               

Immaterielle Anlagen 17,18 827              96                 731                

LangfrisDge Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 15 42’338         28’197         14’141         

LangfrisDge Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen -               -               -                  

Beteiligungen an assoziierten Einheiten und Joint Ventures -               -               -                  

AkDvierte Nutzungsrechte -               -               -                  

LangfrisDge Finanzanlagen und Darlehen 19 5                   5                   -                  

Kofinanzierungen -               -               -                  

Total Anlagevermögen 52’928         38’877         14’052         

Total AkHven 158’345      142’217      16’128         

Fremdkapital
Laufende Verbindlichkeiten 20 6’489           5’989           500                

KurzfrisDge Finanzverbindlichkeiten -               -               -                  

Passive Rechnungsabgrenzungen 21 2’964           3’252           -289               

KurzfrisDge Rückstellungen 22 4’491           4’591           -100               

Passiva im Zusammenhang mit zur Veräusserung gehaltene 
Vermögenswerte

-               -               -                  

KurzfrisHges Fremdkapital 13’943         13’832         111                

Zweckgebundene Dri\mi\el 34 95’903         74’357         21’546         

LangfrisDge Finanzverbindlichkeiten -               -               -                  

Ne\ovorsorgeverpflichtungen 25 6’566           20’959         -14’393       

LangfrisDge Rückstellungen 22,23,24 2’994           2’944           50                   

LangfrisHges Fremdkapital 105’463      98’260         7’203            

Total Fremdkapital 119’406      112’092      7’314            

Eigenkapital

Bewertungsreserven 27 28’097         13’701         14’396         

Reserven aus assoziierten Einheiten -               -               -                  

Schenkungen, Zuwendungen, Kofinanzierungen 387              387              -                  

Reserven mit interner Zweckbindung 11’488         14’032         -2’544          

Reserven ohne Zweckbindung 33’148         36’473         -3’325          

Bilanzüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) -34’181       -34’467       286                

Total Eigenkapital 38’939         30’126         8’813            

Total Passiven 158’345      142’217      16’128         
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3.3 Eigenkapitalnachweis 
Tabelle 3.3: Eigenkapitalnachweis  
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3.4 Geldflussrechnung 
Tabelle 3.4: Geldflussrechnung  

  

TCHF Anhang 2025 2024 Veränd. 
absolut

Geldfluss aus operaHver TäHgkeit 

Jahresergebnis -5’583          -4’992          -590             

Abschreibungen 18, 19 2’123            1’969            154               

Ergebnis von assoziierten Einheiten und Joint Ventures  -                -                -               

Finanzergebnis nicht geldwirksam -76                -230              154               

Veränderung des Ne\oumlaufvermögens -4’720          2’172            -6’892          

Veränderung der Ne\ovorsorgeverpflichtung 29 3                    -863              866               

Veränderung der Rückstellungen 23 -50                -271              221               

Veränderung der langfrisDgen Forderungen 16 -14’141        3’843            -17’984        

Veränderung der zweckgebundenen Dri\mi\el 35 21’546         -3’936          25’483          

Umgliederungen und übriger nicht geldwirksamer Erfolg -                -                -               

Geldfluss aus operaHver TäHgkeit -897              -2’308          1’411            

Geldfluss aus InvesHHonstäHgkeit 

InvesHHonen
Zugänge von Sachanlagen 18, 19 -1’184          -1’612          429               

Zugänge von immateriellen Anlagen 18, 19 -857              -                -857             

Zugänge Kofinanzierung -                -                -               

Zugänge Darlehen -                -                -               

Zugänge kurz- und langfrisDge Finanzanlagen -2’000          -6’000          4’000            

InvesDDonen AkDvierte Nutzungsrechte -                -                -               

Total InvesHHonen -4’041          -7’612          3’572            

DesinvesHHonen
Abgänge von Sachanlagen 7                    11                 -4                 

Abgänge von immateriellen Anlagen -                -                -               

Abgänge Kofinanzierung -                -                -               

Abgänge Darlehen -                -                -               

Abgänge kurz- und langfrisDge Finanzanlagen -                -                -               

Total DesinvesHHonen 7                    11                 -4                 

Erhaltene Dividendenzahlungen von assoziierten Einheiten und Joint Ventures -                -                -               

Geldfluss aus InvesHHonstäHgkeit -4’034          -7’601          3’568           

Geldfluss aus FinanzierungstäHgkeit
Zunahme von kurzfrisDgen und langfrisDgen Finanzverbindlichkeiten -                -                -               

Rückzahlung von kurzfrisDgen und langfrisDgen Finanzverbindlichkeiten -                -                -               

Geldfluss aus FinanzierungstäHgkeit -                -                -               

Total Geldfluss -4’930          -9’909          4’979            

Flüssige Mi^el und kurzfrisHge Geldanlagen Anfang Periode 15 34’451         44’360         -9’909          

Total Geldfluss* -4’930          -9’909          

Flüssige Mi^el und kurzfrisHge Geldanlagen Ende Periode 15 29’521         34’451         -4’930          

davon Währungsdifferenzen auf flüssigen Mi\eln und kurzfrisDgen Geldanlagen -                -                -               

Im Geldfluss aus operaHver TäHgkeit enthalten:
Erhaltene Dividenden -                -                -               

Erhaltene Zinsen 5                    17                 -12               

Bezahlte Zinsen -                -                -               
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3.5 Anhang 

3.5.1 Geschäftstätigkeit 
Zum ETH-Bereich gehören die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen ETH 
Zürich und EPFL sowie die vier Forschungsanstalten Paul Scherrer Institut (PSI), 
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Eidgenössische 
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) und Eidgenössische Anstalt für 
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag). Die sechs 
Institutionen sind öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes mit Rechtspersönlichkeit. Zum 
ETH-Bereich gehört der Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Rat) als 
strategisches Führungs- und Aufsichtsorgan sowie die ETH-Beschwerdekommission als 
unabhängiges Beschwerdeorgan. 

Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL ist eine 
Forschungsanstalt des ETH-Bereiches. Neben dem Hauptsitz in Birmensdorf und dem WSL-
Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos fördern Aussenstellen in Lausanne 
und Cadenazzo sowie in Sitten lokale Synergien und den Dialog mit der Praxis. 

Als führendes Schweizer Forschungsinstitut für terrestrische Umweltsysteme betreibt die 
WSL auf nationaler und internationaler Ebene herausragende Forschung, die Natur und 
Mensch in der Schweiz und darüber hinaus zugutekommt. Wir befassen uns mit den 
globalen Herausforderungen, die sich aus der veränderten Landnutzung, dem Klimawandel, 
dem Verlust der biologischen Vielfalt, den veränderten biogeochemischen Kreisläufen und 
der Urbanisierung sowie aus deren Wechselwirkungen ergeben. Damit ist die WSL in der 
Lage, wissenschaftlich fundierte, nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln, die sowohl der 
Umwelt als auch der Gesellschaft dienen. Wir tun dies gemeinsam mit Partnerinnen und 
Partnern aus Forschung, Praxis und Öffentlichkeit, um umweltbezogene Entscheidungen 
und das öffentliche Handeln wirksam zu unterstützen. Um die zukünftigen Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträgern auszubilden, engagieren wir uns in der Lehre und 
Weiterbildung zu terrestrischen Umweltwissenschaften. Durch ihre Aktivitäten und ihr 
Engagement in der Gesellschaft überbrückt die WSL die Kluft zwischen Wissenschaft und 
Politik und trägt zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Ihre Geschäftstätigkeit im Jahre 2025 ist 
im Geschäftsbericht, Kapitel 2 erläutert.  

Steuerung und Berichterstattung der WSL 
Die politische Führung des ETH-Bereichs nehmen das Parlament und der Bundesrat wahr. 
Die politischen Behörden geben die Leistungsstandards (aktuell: strategische Ziele des 
Bundesrates für den ETH-Bereich 2025–2028) und die finanziellen Eckwerte vor. Als 
Leistungserbringer ist der ETH-Bereich verantwortlich, dass die Vorgaben umgesetzt 
werden. Der ETH-Bereich untersteht zudem der parlamentarischen Oberaufsicht. Die 
strategische Führung des ETH-Bereichs nimmt der ETH-Rat wahr, die operative Führung der 
WSL obliegt dem Direktor. Die Governance der WSL ist im Geschäftsbericht, Kapitel 3 
erläutert.  

Gesetz und Leistungsauftrag verpflichten die WSL zur periodischen Berichterstattung über 
den Fortschritt bei der Zielerreichung, den Zustand der Immobilien, das Personal und die 
Finanzen. Dazu unterbreitet die WSL dem ETH-Rat jährlich einen Geschäftsbericht, der 
zugleich Zusatzdokumentation für die Behandlung der Rechnung im Parlament und 
Kommunikationsinstrument gegenüber der Öffentlichkeit ist. 
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3.5.2 Grundlagen der Rechnungslegung 
Bei diesem Abschluss handelt es sich um einen Einzelabschluss mit der Berichtsperiode 
vom  
1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025. Bilanzstichtag ist der 31. Dezember 2025. Die 
Berichterstattung erfolgt in Schweizer Franken (CHF). Alle Zahlen werden, sofern nicht 
anders aufgeführt, in Tausend Franken (TCHF) dargestellt. 

Rechtsgrundlagen 
Die Rechnungslegung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen (inkl. Weisungen und 
Reglemente) in der im Abschlussjahr gültigen Fassung: 

• Bundesgesetz über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen vom 4.10.1991 
(ETH-Gesetz; SR 414.110) 

• Verordnung über den Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen vom 
19.11.2003 (Verordnung ETH-Bereich; SR 414.110.3) 

• Verordnung über das Finanz- und Rechnungswesen des ETH-Bereichs vom 
05.12.2014 (SR 414.123) 

• Rechnungslegungshandbuch für den ETH-Bereich (Version 7.2) 

Rechnungslegungsstandard 
Die Jahresrechnung der WSL wurde in Übereinstimmung mit den International Public Sector 
Accounting Standards (IPSAS) erstellt. Die zugrundeliegenden 
Rechnungslegungsvorschriften sind in der Weisung Rechnungslegungshandbuch für den 
ETH-Bereich festgelegt (Art. 34 Weisungen, Verordnung über das Finanz- und 
Rechnungswesen des ETH-Bereichs, SR 414.123). 

Veröffentlichte, aber noch nicht angewendete IPSAS  
Bis zum Bilanzstichtag wurde nachfolgende IPSAS veröffentlicht: 

Standard Titel        Inkraftsetzung 

IPSAS 47 Erlöse        01.01.2026 
IPSAS 48 Transferaufwendungen     01.01.2026 
IPSAS 49 Altersvorsorgepläne      01.01.2026 
Verbesserungen an IPSAS 2023      01.01.2026* 

 

Änderungen der IPSAS-Standards: Spezifische Auslegungen des IFRIC 01.01.2026 

Konzessionäre Leasingverhältnisse und andere Vereinbarungen,  
welche Rechte an Aktiven übertragen  
(Änderungen an IPSAS 43, IPSAS 47 und IPSAS 48)   01.01.2027 
 
IPSAS 50 Erkundung und Bewertung von mineralischen Ressourcen   
Abbaukosten in der Produktionsphase eines Tagebaus     
(Änderungen an IPSAS 12)       01.01.2027 
 
Definition des Begriffs „wesentlich“  
(Änderungen an IPSAS 1, IPSAS 3 und dem Rahmenkonzept)          01.01.2027 
 
Änderungen der IPSAS-Standards infolge   
der Anwendung von IPSAS 46, Bewertung     01.01.2028 
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IPSAS 33  Erstmalige Anwendung der abgrenzungs-  
basierten IPSAS (angepasste Fassung)     01.01.2028 
 
* für Themen, die potenziell für den ETH-Bereich relevant sind 

Die vorgängig aufgeführten Standards und Änderungen an den IPSAS werden in der 
vorliegenden Jahresrechnung nicht frühzeitig angewendet.  

Der ETH-Bereich analysiert zurzeit die zu erwartenden Auswirkungen der folgenden 
Standards auf die konsolidierte Jahresrechnung: 

• IPSAS 47 Erträge ersetzt die bisherigen Standards IPSAS 9 Erlöse aus 
Geschäftsvorfällen mit Gegenleistung, IPSAS 11 Langfristige Fertigungsaufträge und 
IPSAS 23 Erlöse aus Geschäftsvorfällen ohne Gegenleistungen. Unter dem neuen 
Standard muss für die Buchführung bestimmt werden, ob die Erlöse aus einer 
verbindlichen Vereinbarung stammen oder keine verbindliche Vereinbarung besteht. 
Eine verbindliche Vereinbarung ist eine Vereinbarung, die den Parteien sowohl 
Rechte als auch Pflichten überträgt, die durch rechtliche oder gleichwertige Mittel 
durchsetzbar sind. Die Unterscheidung beeinflusst sowohl den Zeitpunkt der 
Ertragserfassung als auch die Bilanzierung von Aktiven und Passiven, die mit 
Ertragstransaktionen in Verbindung stehen. 	
	

Die WSL erwartet insbesondere aufgrund der neuen Vorschriften zur Klassierung und 
Darstellung von Ertragstransaktionen Auswirkungen auf die Bilanz. Sowohl bei den 
Forschungsverträgen wie auch bei den Schenkungen mit Auflagen betreffend der 
Mittelverwendung gibt es wesentliche Vertragsbestände, die unter IPSAS 23 bilanziert 
werden und die gesamte Vertragssumme die Ansatzkriterien für eine Forderung unter IPSAS 
23 erfüllt. Im Falle von Forschungsverträgen gibt es oft Bedingungen in der Vertrags-
erfüllung, was dazu führt, dass eine Verbindlichkeit aus langfristig zweckgebundenen 
Drittmitteln angesetzt wird. Alle bisher unter IPSAS 23 klassierten Forschungsverträge und 
eine bedeutende Anzahl der Schenkungsverträge werden unter IPSAS 47 als Binding 
Arrangements behandelt und somit werden Aktiva und Verbindlichkeiten aus den 
Vereinbarungen erst ausgewiesen, falls eine perioden-verschobene Leistung oder ein 
perioden-verschobener Leistungsanspruch vorliegt. Forderungen werden erst angesetzt, falls 
der Anspruch auf das Entgelt bedingungslos ist. Schenkungen, die unter IPSAS 23 ohne 
Bedingung erfasst wurden, werden unter IPSAS 47 als Binding Arrangement klassiert, falls 
die Verwendungsbestimmungen spezifisch genug für das Vorhandensein von Compliance 
Verpflichtungen sind. Dies führt dazu, dass die Bilanz der WSL wesentlich verkürzt wird.  
Zudem verändert sich der Zeitpunkt der Ertragsrealisation bei den Schenkungen, die als 
Binding Arrangements klassiert sind. Diese Schenkungsverträge beinhalten in der Regel 
Pflichten zur Leistungserbringung, welche über die Zeit verteilt, erbracht werden. Das führt 
dazu, dass ein wesentlicher Anteil der Reserven aus Schenkungen, die unter IPSAS 23 im 
Eigenkapital verbucht sind, unter IPSAS 47 im Fremdkapital ausgewiesen werden.  Die 
Auswirkung auf die Schenkungserträge im Jahr der Erstanwendung des ETH-Bereichs muss 
noch bestimmt werden, und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, inklusive dem 
Schenkungsvolumen in verschiedenen Jahren und der durch den ETH-Bereich zu treffenden 
Wahlrechten in der Erstanwendung. 
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• IPSAS 48 Transferaufwendungen enthält Bestimmungen zur Bilanzierung und 
Offenlegung von Transferaufwendungen und schliesst somit eine bestehende Lücke 
in den IPSAS. Der Standard basiert wie IPSAS 47 Erträge auf dem Konzept der 
verbindlichen Vereinbarungen. Die Verbuchung von Transferaufwand hängt davon 
ab, ob die Transaktion ein durchsetzbares Recht auf Erfüllung der Verpflichtung 
(durch den Empfänger des Transfers) beinhaltet. Ein solches einklagbares Recht wird 
beim Transfergeber als Vermögenswert ausgewiesen und anschliessend als 
Aufwand verbucht, wenn das einklagbare Recht erlischt. Die WSL erwartet keine 
wesentlichen Auswirkungen auf die Bilanz, Erfolgsrechnung und Geldflussrechnung. 
Diese Abklärungen sind noch nicht abgeschlossen. 
 

• Konzessionäre Leasingverhältnisse und andere Vereinbarungen zur Übertragung von 
Rechten an Vermögenswerten führt zu Anpassungen von IPSAS 43, IPSAS 47 und 
IPSAS 48. Die Richtlinie behandelt unter anderem die Anwendung dieser Standards 
auf Vereinbarungen zur Nutzung von Sachanlagen, die unentgeltlich oder zu nicht 
marktkonformen Bedingungen abgeschlossen werden. 
 

• Änderungen der IPSAS-Standards: Spezifische Auslegungen des IFRIC dienen dem 
Ziel des IPSASB, die bestehenden IPSAS um spezifische, bereits durch das IFRS 
Interpretations Committee veröffentlichte Interpretationen zu erweitern. Je nach 
Geschäftsvorfall sind Anpassungen auf Grund von IFRIC 1-Änderungen bestehender 
Rückstellungen für Entsorgungs-, Wiederherstellungs- und ähnliche Verpflichtungen 
sowie IFRIC 14 IAS 19 - Die Begrenzung eines leistungsorientierten Vermögens-
wertes, Mindestfinanzierungsvorschriften und ihre Wechselwirkung für den  
ETH-Bereich relevant. Die entsprechenden Abklärungen sind jedoch noch nicht 
abgeschlossen.   
	

• Änderungen der IPSAS-Standards infolge der Anwendung von IPSAS 46 Bewertung 
markiert das Ende der zweiten Phase des Bewertungsprojektes des IPSASB. Nach 
der Veröffentlichung von IPSAS 46 im Mai 2023 analysierte der IPSASB die 
Anwendbarkeit des gegenwärtigen Betriebswertes auf einzelne IPSAS-Standards. 
Das IPSASB kam zum Schluss, dass der gegenwärtige Betriebswert in IPSAS 12, 
Vorräte, und IPSAS 21, Wertminderung von nicht zahlungsmittelgenerierenden 
Vermögenswerten, eingeführt werden sollte. 
 

Änderungen in der Rechnungslegung auf Grund neuer IPSAS 
 

• IPSAS 43 Leasingverhältnisse 
Zum 1. Januar 2025 hat der ETH-Bereich erstmalig IPSAS 43 Leasingverhältnisse 
angewendet. IPSAS 43 Leasingverhältnisse führt für Leasingnehmer einen 
einheitlichen Ansatz für die Bilanzierung von Leasingverträgen ein, wonach für alle 
Leasingverhältnisse Vermögenswerte für die Nutzungsrechte an den Leasing-
gegenständen und Verbindlichkeiten für die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen 
anzusetzen sind. Die bisher unter IPSAS 13 Leasingverhältnisse erforderliche 
Unterscheidung zwischen Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnissen entfällt 
damit für den Leasing-nehmer. Im Gegensatz zum bisherigen Ausweis der 
Aufwendungen aus operativem Leasing werden nunmehr Abschreibungen auf 
Nutzungsrechte sowie Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der 
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Leasingverbindlichkeiten erfasst. In der Geldflussrechnung reduziert der 
Amortisationsanteil aus den neu bilanzierten Leasingverhältnissen den Geldfluss aus 
Finanzierungstätigkeit und nicht mehr den Geldfluss aus operativer Tätigkeit. Die 
Zinszahlungen werden weiterhin als Geldfluss aus operativer Tätigkeit ausgewiesen. 
Die Bilanzierungsvorschriften für Leasinggeber bleiben weitgehend unverändert. Der 
Leasinggeber unterscheidet für Bilanzierungszwecke weiterhin zwischen 
Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnissen.  
Der ETH-Bereich hat für die erstmalige Anwendung von IPSAS 43 den modifizierten 
rückwirkenden Ansatz gewählt. Aus Vereinfachungsgründen wurde auf eine 
Neubeurteilung verzichtet, ob ein bereits per 1. Januar 2025 existierender Vertrag ein 
Leasingverhältnis darstellt oder enthält. Bisher als operatives Leasing klassierte 
Verträge wurden mit dem Barwert der künftigen Restleasingraten in gleicher Höhe 
aktiviert und passiviert. Leasingverhältnisse, die zum Anwendungszeitpunkt noch 
eine Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten hatten, wurden analog zu 
kurzfristigen Leasingverhältnissen nicht bilanziert. Die mit diesen Leasing-
verhältnissen in Zusammenhang stehenden Leasingzahlungen wurden über die 
Laufzeit der Leasing-verhältnisse linear als Aufwand erfasst. Verlängerungs- und 
Kündigungsoptionen wurden mit Erstanwendung von IPSAS 43 bei der Bewertung 
der Vertragslaufzeit neu beurteilt. 
Die Einführung von IPSAS 43: Leasingverhältnisse hat keinen Einfluss für die WSL, 
da es die Mindestgrenzen von CHF 100'000 bei Wohnungsmieten und CHF 10'000 
bei Sachanlagen nicht übersteigt. Aus diesem Grund wird im Kapitel 5.5.3 
Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung nicht näher darauf eingegangen. 
	

• IPSAS 44 Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte und  
aufgegebene Geschäftsbereiche 
IPSAS 44 Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte und 
aufgegebene Geschäftsbereiche regelt die Bilanzierung und Bewertung von zur 
Veräusserung gehaltenen Vermögenswerten und legt die Darstellung und Offen-
legung von aufgegebenen Geschäftsbereichen fest. Der ETH-Bereich erwartet keine 
wesentlichen Auswirkungen auf Grund der Erstanwendung von IPSAS 44, aus den 
folgenden Gründen: Weder bestehen per 31.12.2025 Transaktionen in den Büchern 
noch gibt es neue Transaktionen in der Berichtsperiode, welche die Kriterien erfüllen. 
 

• IPSAS 45 Sachanlagen 
IPSAS 45 Sachanlagen ersetzt den bisherigen Standard zum gleichen Thema, 
IPSAS 17. Der neue Standard enthält ein neues zusätzliches Bewertungsmodell 
(current operational value). Zudem werden die Aktivierung und Offenlegung von 
Kulturgütern, welche die Definition einer Sachanlage erfüllen, als Bilanzierungspflicht 
in den Standard aufgenommen. 
Unter IPSAS 17 hatte der ETH-Bereich vom Wahlrecht Gebrauch gemacht, 
Kulturgüter nicht zu erfassen. Die Bestände an kulturell relevanten Vermögenswerten 
umfassen Sammlungen aus Kunst und Naturwissenschaften sowie diverse Archive, 
die auf das Vorliegen von Kulturgütern im Sinne des IPSAS 45 hin analysiert wurden. 
Aufgrund der historischen Entwicklung, Nutzung und fachlichen Ausrichtung wurde 
für sämtliche Sammlungen die «Sammlung» selbst als bilanzielle Recheneinheit 
festgelegt. Die Analyse hinsichtlich der Eigenschaften eines Kulturguts sowie die 
Bewertung der Vermögenswerte erfolgte entsprechend auf Sammlungsebene. Einige 
der Sammlungen weisen die im IPSAS 45 genannten Merkmale von Kulturgütern auf. 
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Darüber hinaus erfüllen sie die Voraussetzungen eines Vermögenswerts im Sinne 
von IPSAS 1.  
Sammlungen, bei denen keine verlässliche Bewertung möglich ist, werden nicht 
bilanziert. Am Datum der Erstanwendung gab es an der WSL keine Sammlungen, 
welche die Ansatzkriterien erfüllt haben.  
 

• IPSAS 46 Bewertung 
IPSAS 46 Bewertung führt Grundsätze für die Erst- und Folgebewertung ein, die für 
alle IPSAS gelten. Er enthält einerseits erstmals allgemeine Leitlinien zum 
beizulegenden Zeitwert. Zudem führt er ein neues zusätzliches Bewertungsmodell 
(current operational value) ein, welches für bestimmte Vermögenswerte des 
öffentlichen Sektors eine alternative Bemessungsgrundlage bietet. Die Erstan-
wendung von IPSAS 46 hat keine direkten Auswirkungen für die WSL. Die 
Auswirkungen ergeben sich nach unseren Erwartungen erst mit der zweiten Phase 
des Projektes des IPSASB, Änderungen der IPSAS-Standards infolge der 
Anwendung von IPSAS 46, Bewertung (s. dazu den Abschnitt Veröffentlichte, aber 
noch nicht angewendete IPSAS in diesem Anhang). 

3.5.3 Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze leiten sich aus den Grundlagen der 
Rechnungslegung ab. Die Jahresrechnung vermittelt ein Bild der tatsächlichen Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der WSL (True and Fair View) mit einem periodengerechten 
Ausweis von Erträgen und Aufwänden (Accrual Accounting). 

Die WSL erstellt die Jahresrechnung mit Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, 
Eigenkapitalnachweis und Anhang.  

Der Abschluss basiert auf historischen Anschaffungswerten. Ausnahmen von dieser Regel 
sind in den nachfolgenden Rechnungslegungsgrundsätzen beschrieben. 

Die Jahresrechnung der WSL fliesst in die konsolidierte Jahresrechnung des ETH-Bereichs 
ein. 

Währungsumrechnung 
Transaktionen in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Transaktion gültigen 
Wechselkurs umgerechnet. Als Transaktionsdatum gilt das Datum, zu dem die Transaktion 
erstmals zu erfassen ist. 

Am Bilanzstichtag werden monetäre Positionen in Fremdwährungen zum Stichtagskurs und 
nicht monetäre Positionen mit dem Kurs vom Tag der Transaktion umgerechnet. Daraus 
resultierende Währungsumrechnungsdifferenzen werden im Finanzertrag bzw. -aufwand 
erfasst.      
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Die wichtigsten Währungen und deren Umrechnungskurse sind: 

Anhang Tab. 1: Wichtigste Wechselkurse 

 

Erfassung von Erträgen 
Jeder Mittelzufluss einer Einheit wird dahingehend beurteilt, ob es sich um eine Transaktion 
mit zurechenbarer Gegenleistung (IPSAS 9) oder um eine Transaktion ohne zurechenbare 
Gegenleistung (IPSAS 23) handelt. Liegt eine zurechenbare Gegenleistung (IPSAS 9) vor, 
wird der Ertrag grundsätzlich zum Zeitpunkt der Lieferung und Leistung verbucht. Bei 
Projektverträgen wird die noch nicht erbrachte Leistungsverpflichtung dem Fremdkapital 
zugeordnet. Der Ertrag wird aufgrund des Projektfortschritts, gestützt auf die in der 
Berichtsperiode angefallenen Kosten, abgerechnet und ausgewiesen. 

Im Falle einer Transaktion ohne zurechenbare Gegenleistung (IPSAS 23) ist zu unter-
scheiden, ob eine Leistungs- oder Rückzahlungsverpflichtung vorhanden ist oder nicht. Liegt 
eine solche Verpflichtung vor, wird der entsprechende Betrag bei Vertragsabschluss als 
Fremdkapital verbucht und gemäss Projektfortschritt auf Basis der verbrauchten Ressourcen 
ertragswirksam aufgelöst. 

Liegt weder eine entsprechende Gegenleistung noch eine Leistungs- oder Rückzahlungs-
verpflichtung gemäss IPSAS 23 vor, wie dies in der Regel bei Zuwendungen der Fall ist,  
wird der Ertrag im Berichtsjahr vollumfänglich erfolgswirksam verbucht und das Nettover-
mögen bzw. Eigenkapital einer Einheit entsprechend erhöht. 

Die Erträge werden wie folgt strukturiert: 

Trägerfinanzierung 
Die vom Bund bzw. Parlament gesprochenen Beiträge an den ETH-Bereich umfassen den 
Finanzierungsbeitrag des Bunds und den Unterbringungsbeitrag des Bunds. Beide 
Ertragsarten werden als Transaktion ohne zurechenbare Gegenleistung (IPSAS 23) 
qualifiziert. 

Die Beiträge des Bunds werden im Jahr der Entrichtung erfasst. Nicht verwendete Mittel des 
Finanzierungsbeitrags des Bunds führen zu Reserven im Eigenkapital. 

Der Unterbringungsbeitrag entspricht dem Unterbringungsaufwand, dessen Höhe einer 
kalkulatorischen Miete für die von der WSL genutzten Gebäude im Eigentum des Bunds 
entspricht. Der Unterbringungsaufwand wird als Teil des Sachaufwands ausgewiesen. 

Studiengebühren, Kostenbeiträge für Weiter- und Fortbildung 
Erträge aus Studiengebühren, Kostenbeiträge für Weiter- und Fortbildung sowie aus 
Verwaltungsgebühren werden als Transaktion mit zurechenbarer Gegenleistung (IPSAS 9) 
qualifiziert. Grundsätzlich werden die Erträge zum Zeitpunkt der Lieferung und 
Leistungserbringung verbucht und abgegrenzt. 
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Forschungsbeiträge, -aufträge und wissenschaftliche Dienstleistungen 
Der WSL fliessen von verschiedenen Geldgebern projektbezogene Beiträge zu, mit dem 
Ziel, die Lehre und Forschung zu fördern. Bei Projektfinanzierungen handelt es sich 
überwiegend um mehrjährige Vorhaben. Je nach Charaktereigenschaft der Beiträge werden 
diese als Transaktion mit oder ohne zurechenbare Gegenleistung klassifiziert.  

Schenkungen und Legate 
Erträge aus Schenkungen und Legaten werden als Transaktionen ohne zurechenbare 
Gegenleistung (IPSAS 23) qualifiziert. Zuwendungen ohne bedingtes Rückzahlungsrisiko 
werden in der Regel bei Vertragsunterzeichnung in vollem Umfang als Ertrag erfasst. 

Zu den Schenkungen gehören auch die In-kind-Leistungen, die wie folgt unterschieden werden: 

• Sachleistungen in der Form von Gütern (Goods In-kind) werden zum Zeitpunkt der 
Vertragsunterzeichnung erfasst und gemäss den geltenden Vorschriften aktiviert.  

• Erhaltene Nutzungsrechte von Vermögenswerten (Donated Rights) im Sinne 
eines operativen Leasings werden als Aufwand und Ertrag verbucht. Die erhaltenen 
Nutzungsrechte im Sinne eines Finanzierungsleasings werden bei Vertragsabschluss 
zum Verkehrswert (Fair Value) bewertet, sofern bekannt, und über die Nutzungs-
dauer abgeschrieben. Bei Vorliegen einer Leistungsverpflichtung wird ein Passivum 
angesetzt und der Ertrag jährlich gemäss der erhaltenen Leistungen realisiert. Liegt 
keine Leistungsverpflichtung vor, wird der Ertrag bei Aktivierung des Anlageguts im 
Ganzen realisiert.  

• Erhaltene Sachleistungen in der Form von Dienstleistungen (Services In-
kind) werden nicht verbucht, sondern – falls wesentlich – im Anhang ausgewiesen 
und kommentiert. 

Aufgrund der hohen Anzahl und der Schwierigkeit der Erhebung, der Separierbarkeit und der 
Bewertung wird von einer Erfassung von Nutzungsrechten und Sach- und Dienstleistungen 
im Rahmen von Forschungsverträgen abgesehen. Es erfolgt lediglich eine allgemeine 
Beschreibung der Forschungsaktivität im Anhang. 

Übrige Erträge 
Als übrige Erträge gelten unter anderem übrige Dienstleistungs- und Liegenschaftserträge. 
Diese Erträge werden als Transaktionen mit zurechenbarer Gegenleistung (IPSAS 9) 
klassifiziert. Grundsätzlich werden die Erträge zum Zeitpunkt der Lieferung oder 
Leistungserbringung verbucht und abgegrenzt. 

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen umfassen Kassenbestände, Sichtguthaben und 
Terminanlagen bei Finanzinstituten sowie Gelder, die beim Bund angelegt sind, mit einer 
maximalen Laufzeit von 90 Tagen. Die Bewertung der flüssigen Mittel und kurzfristigen 
Geldanlagen erfolgt zum Nominalwert. 

Forderungen 
Forderungen aus Transaktionen mit zurechenbarer Gegenleistung (aus Lieferungen und 
Leistungen) und ohne zurechenbare Gegenleistung werden in der Bilanz separat 
ausgewiesen. 

Bei Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistung (IPSAS 23), wie etwa von SNF- und 
EU-Projekten sowie von anderen Geldgebern, ist die Wahrscheinlichkeit eines Mittel-
zuflusses in Bezug auf das gesamte vertraglich vereinbarte Projektvolumen gegeben. Aus 
diesem Grund wird in der Regel die gesamte Projektsumme als Forderung zum Zeitpunkt 
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des Vertragsabschlusses verbucht, sofern der Verkehrswert verlässlich ermittelt werden 
kann. Wenn die Erfassungskriterien nicht erfüllt werden können, werden Angaben unter den 
Eventualforderungen gemacht. 

Langfristige Forderungen über 10 Mio. CHF werden zu fortgeführten Anschaffungskosten 
unter Verwendung der Effektivzinsmethode bilanziert. Die kurzfristigen Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen werden zum Zeitpunkt der Ertragsrealisation zu 
Anschaffungskosten bilanziert. 

Vorräte 
Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zum tieferen Nettover-
äusserungswert bewertet. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden nach der 
gewichteten Durchschnittsmethode ermittelt. Für schwer verkäufliche Vorräte werden 
entsprechende Wertberichtigungen gebildet. 

Sachanlagen 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich kumulierter 
Abschreibungen bilanziert. Abschreibungen werden linear nach Massgabe der geschätzten 
Nutzungsdauer vorgenommen. Die geschätzte Nutzungsdauer der Anlageklassen beträgt: 

Anhang Tab. 2: Nutzungsdauer der Anlageklassen 

 

Aktivierte Mieterausbauten und Installationen in gemieteten Räumlichkeiten werden  
über die geschätzte wirtschaftliche Nutzungsdauer oder die kürzere Mietvertragsdauer 
abgeschrieben. 

Anlageklasse
Nutzungsdauer
Forschungsanstalten

Immobiles Anlagevermögen
Grundstücke unbeschränkt
Mieterausbauten <= 1 Mio. CHF 10 Jahre
Mieterausbauten > 1 Mio. CHF gemäss Komponenten 1

Gebäude und Bauten gemäss Komponenten 2

Biotope und Geotope unbeschränkt
Mobilies Anlagevermögen

Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte 5 - 10 Jahre
Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe etc. 4 - 7 Jahre
Mobiliar 5 - 10 Jahre
InformaDk und KommunikaDon 3 - 7 Jahre
Technische Betriebseinrichtungen (Grossforschungsanlagen) 10 - 40 Jahre 3

Kulturgüter
je nach Sachverhalt spezifisch pro 
Kulturgut oder unbeschränkt

1 Bei Sachanlagen mit einem Gesamtwert ab 1 Mio. CHF wird geprüW, ob Bestandteile (mit einem 
im Verhältnis zum Gesamtwert bedeutenden Wert) aufgrund einer anderen Lebensdauer separat 
akDviert und abgeschrieben werden müssen (Komponentenansatz).
2 Die Nutzungsdauer ist abhängig von der Gebäudeart, dem Verwendungszweck und der 
Bausubstanz (20-100 Jahre). Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.
3 In Ausnahmefällen kann in Absprache mit dem CC IPSAS davon abgewichen werden.
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Investitionen, die einen mehrjährigen zukünftigen wirtschaftlichen oder öffentlichen Nutzen 
generieren sowie deren Wert verlässlich bestimmbar ist, werden aktiviert und über die 
geschätzte wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben.  

Kulturgüter sind Vermögenswerte, die sich durch ihre Seltenheit, Unersetzbarkeit, 
Beschränkung in der Nutzung und/oder ihre besondere Bedeutung hinsichtlich ihrer 
architektonischen, künstlerischen, kulturellen, umweltbezogenen, historischen, 
wissenschaftlichen, technologischen oder anderen Eigenschaften auszeichnen. Sofern 
Kulturgüter einen langfristigen zukünftigen wirtschaftlichen oder öffentlichen Nutzen 
generieren und ihr Wert verlässlich bestimmbar ist, werden sie aktiviert und über die 
geschätzte wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauer von 
Kulturgütern wird separat pro Kulturgut bestimmt. Kulturgüter können eine unbestimmte 
Nutzungsdauer haben, da sie in der Regel mit der Absicht gehalten werden sie aufgrund 
ihrer Bedeutung für künftige Generationen zu erhalten und entsprechende Massnahmen zu 
ihrem Erhalt ergriffen werden. Kulturgüter mit einer unbestimmten Nutzungsdauer werden 
nicht abgeschrieben, sondern jährlich einer Werthaltigkeitsprüfung unterzogen. 

Der Restwert verschrotteter oder verkaufter Sachanlagen wird aus der Bilanz ausgebucht. 
Der Abgangszeitpunkt entspricht dem Zeitpunkt des physischen Anlageabgangs. Die aus der 
Ausbuchung einer Sachanlage resultierenden Gewinne oder Verluste werden als 
betrieblicher Ertrag oder betrieblicher Aufwand erfasst. 

Immaterielle Anlagen 
Immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfasst. 
Handelt es sich um Standard-Software, erfolgt die Abschreibung linear über drei Jahre. 
Andere immaterielle Vermögenswerte werden mit einer individuell zu bestimmenden 
Abschreibungsdauer über den Zeitraum der geschätzten Nutzungsdauer linear 
abgeschrieben.  

Wertminderungen nicht finanzielle Vermögenswerte (Sachanlagen und immaterielle 
Anlagen) 
Bei den Sachanlagen und den immateriellen Anlagen wird jährlich überprüft, ob Anzeichen 
einer Wertminderung vorliegen. Liegen konkrete Anzeichen vor, wird eine Werthaltigkeits-
prüfung durchgeführt. Übersteigt der Buchwert dauerhaft den Nutzungswert oder den 
Nettoveräusserungserlös, wird eine Wertminderung in Höhe der Differenz erfolgswirksam 
erfasst. Besteht der Hauptzweck einer Anlage in der Erzielung einer wirtschaftlichen Rendite, 
erfolgt die Wertberichtigungsberechnung anhand IPSAS 26 (Wertminderung zahlungs-
mittelgenerierender Vermögenswerte). Für alle anderen Anlagen wird eine allfällige Wert-
minderung gemäss den Vorgaben von IPSAS 21 (Wertminderung nicht zahlungsmittel-
generierender Vermögenswerte) berechnet. Hauptkriterien zur Beurteilung sind die 
ursprünglichen Motive der jeweiligen Investitionen und die Wesentlichkeit der geplanten 
Geldrückflüsse.  

Finanzielle Vermögenswerte 
Der ETH-Bereich bilanziert Wertberichtigungen für erwartete Kreditverluste (ECL) für 
finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. Der 
ETH-Bereich bemisst die Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe der über die Laufzeit 
zu erwartenden Kreditverluste (vereinfachter Ansatz). Auf folgenden Finanzinstrumenten 
wird die Höhe der Wertberichtigung in Höhe des erwarteten 12-Monats-Kreditverlusts 
bemessen (3-Stufen-Ansatz): 

• Darlehen, die ein geringes Ausfallrisiko zum Bilanzstichtag aufweisen, und 
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• Bankguthaben, bei denen sich das Ausfallrisiko seit dem erstmaligen Ansatz nicht 
signifikant erhöht hat.  

Wertberichtigungen für Forderungen mit zurechenbarer Gegenleistung und für Forderungen 
ohne zurechenbare Gegenleistung werden in Höhe des über die Laufzeit zu erwartenden 
Kreditverlusts (vereinfachter Ansatz) anhand einer Wertberichtigungsmatrix für Portfolios von 
Forderungen bewertet. In einzelnen Fällen lässt sich eine Forderung keinem Portfolio 
zuordnen und wird darum separat beurteilt. Die Ausfallwahrscheinlichkeit basiert auf 
Erfahrungswerten, nach Möglichkeit ergänzt mit aktuell beobachtbaren Daten und einer 
Annahme zur künftigen Entwicklung. Für den Anteil, für welchen noch eine Leistungs-
verpflichtung gemäss IPSAS 23 passiviert ist, wird keine Wertminderung verbucht.   

Bei der Festlegung, ob das Ausfallrisiko eines finanziellen Vermögenswertes seit der 
erstmaligen Erfassung signifikant angestiegen ist, und bei der Schätzung von erwarteten 
Kreditverlusten berücksichtigt die WSL angemessene und belastbare Informationen, die 
relevant und ohne unangemessenen Zeit- und Kostenaufwand verfügbar sind. Dies umfasst 
sowohl quantitative als auch qualitative Informationen und Analysen, die auf vergangenen 
Erfahrungen der WSL und fundierten Einschätzungen, inklusive wo möglich zukunfts-
gerichteter Informationen, beruhen. Die WSL nimmt unter anderem an, dass das Ausfallrisiko 
eines finanziellen Vermögenswertes signifikant angestiegen ist, wenn er mehr als 30 Tage 
überfällig ist. 

Darstellung der Wertminderung für erwartete Kreditverluste in der Bilanz:  
Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertet sind, werden vom Bruttobuchwert der Vermögenswerte abgezogen. 
Inanspruchnahme von Wertminderungen: 
Der Bruttobuchwert eines finanziellen Vermögenswertes wird ausgebucht, wenn die WSL 
nach angemessener Einschätzung nicht davon ausgeht, dass der finanzielle Vermögenswert 
ganz oder teilweise realisierbar ist. Dazu führt die WSL eine individuelle Einschätzung über 
den Zeitpunkt und die Höhe der Inanspruchnahme der Wertberichtigung durch. Dabei basiert 
die WSL grundsätzlich auf der Erwartung, dass das Inkasso des finanziellen Vermögens-
werts möglich ist. Erwartet die WSL keine signifikante Einziehung, wird der Betrag in 
Anspruch genommen und der Vermögenswert ausgebucht. 

Leasing 
Leasingverhältnisse (ab dem 1. Januar 2025 angewandte Methode)  
Zu Beginn eines Vertrags wird beurteilt, ob dieser ein Leasingverhältnis darstellt oder ein 
solches beinhaltet. Dies ist der Fall, wenn der Vertrag dazu berechtigt, die Nutzung eines 
identifizierten Vermögenswertes gegen Zahlung eines Entgeltes für einen bestimmten 
Zeitraum zu kontrollieren. 
Als Leasingnehmer  
Die Einführung von IPSAS 43: Leasingverhältnisse hat keinen Einfluss für die WSL, da es 
die Mindestgrenzen von CHF 100'000 bei Wohnungsmieten und CHF 10'000 bei 
Sachanlagen nicht übersteigt. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel nicht näher darauf 
eingegangen. 
Als Leasinggeber  
Die WSL tritt nicht als Leasinggeber auf.  
Vor dem 1. Januar 2025 angewandte Methode 

Leasingverträge für Liegenschaften, Einrichtungen, übrige Sachanlagen und Fahrzeuge, bei 
denen der ETH-Bereich im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und 
Chancen übernimmt, werden als Finanzierungsleasing behandelt. Zu Beginn des 
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Leasingvertrags werden das Aktivum und die Verbindlichkeit aus einem Finanzierungs-
leasing zum Verkehrswert des Leasingobjekts oder zum tieferen Barwert der Mindestleasing-
zahlungen erfasst. Jede Leasingzahlung wird in Amortisation und Zinsaufwand aufgeteilt. 
Der Amortisationsteil wird von der kapitalisierten Leasingverbindlichkeit in Abzug gebracht. 
Die Abschreibung des Leasingguts erfolgt über die wirtschaftliche Nutzungsdauer oder,  
falls der Eigentumsübergang am Ende der Leasingdauer nicht sicher ist, über die kürzere 
Vertragsdauer. 

Die übrigen Leasingverträge, bei denen die WSL als Leasingnehmerin oder -geberin auftritt, 
werden als operatives Leasing erfasst. Sie werden nicht bilanziert, sondern periodengerecht 
als Aufwand in der Erfolgsrechnung erfasst. 

Langfristige Mieten von Immobilien werden für Grundstücke und Gebäude getrennt beurteilt.  

Finanzanlagen und Darlehen 
Bei der erstmaligen Erfassung wird im ETH-Bereich ein finanzieller Vermögenswert wie folgt 
klassifiziert und bewertet:  
Zu fortgeführten Anschaffungskosten (AK): 

• Hierbei handelt es sich um Schuldinstrumente, welche gehalten werden, um 
vertragliche Zahlungsströme zu vereinnahmen, die ausschliesslich Tilgungs- und 
Zinszahlungen sind. Darunter fallen primär Darlehen und Festgelder. 

• Gewährte Darlehen und Festgelder werden entweder zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bilanziert (Nominalwert unter 10 Mio. CHF sowie kurzfristige 
Darlehen und Festgelder über 10 Mio. CHF) oder zu fortgeführten 
Anschaffungskosten unter Verwendung der Effektivzinsmethode (langfristige 
Darlehen und Festgelder über 10 Mio. CHF). 

• Die fortgeführten Anschaffungskosten werden durch Wertminderungsaufwendungen 
reduziert. Zinserträge, Währungskursgewinne und -verluste sowie Wertminderungen 
werden erfolgswirksam erfasst. Ein Gewinn oder Verlust aus der Ausbuchung wird 
erfolgswirksam erfasst. 

• Erfolgswirksam zum Verkehrswert (FV-Erfolgsrechnung): 
o Die zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerte sowie 

derivative Finanzinstrumente werden als erfolgswirksam zum Verkehrswert 
bilanziert. Wertschwankungen und Dividenden werden erfolgswirksam erfasst. 	
	

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
Die WSL besitzt keine als Finanzinstrumente gehaltene Immobilien. 

Kofinanzierungen  
Kofinanzierungen sind von der WSL akquirierte Drittmittel, die für Bauvorhaben in bundes-
eigene Immobilien eingesetzt werden. 

Die Bewertung von Kofinanzierungen richtet sich nach der Bewertung der ihnen zugrunde-
liegenden Immobilien, die der Bund zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich 
kumulierter Abschreibungen bilanziert. Daraus resultiert, dass sich der Wert der 
Kofinanzierungen aufgrund der laufenden Abschreibungen im gleichen Verhältnis reduziert.  

Die Kofinanzierungen werden sowohl in den Aktiven wie auch in den Passiven (Eigenkapital) 
der Bilanz mit gleichen Werten ausgewiesen. 
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Laufende Verbindlichkeiten 
Die Bilanzierung der laufenden Verbindlichkeiten erfolgt üblicherweise bei Rechnungs-
eingang. Im Weiteren sind in dieser Position die Kontokorrente mit Dritten (u. a. mit den 
Sozialversicherungen) bilanziert. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. 

Finanzverbindlichkeiten 
Die Finanzverbindlichkeiten enthalten monetäre Verbindlichkeiten, die aus Finanzierungs-
tätigkeiten entstehen, sowie negative Wiederbeschaffungswerte aus derivativen 
Finanzinstrumenten. Die monetären Verbindlichkeiten sind in der Regel verzinslich. Verbind-
lichkeiten, die innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag zur Rückzahlung fällig 
werden, sind kurzfristig. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten. Derivative Finanzinstrumente werden zum Verkehrswert bewertet. 

Rückstellungen 
Rückstellungen werden gebildet, wenn ein Ereignis der Vergangenheit zu einer gegen-
wärtigen Verpflichtung führt, ein Mittelabfluss wahrscheinlich ist und dieser zuverlässig 
geschätzt werden kann. 

Leistungsorientierte Vorsorgepläne 
Die in der Bilanz ausgewiesenen Nettovorsorgeverpflichtungen werden gemäss den 
Methoden von IPSAS 39 bewertet. Sie entsprechen dem Barwert der leistungsorientierten 
Vorsorgeverpflichtungen (Defined Benefit Obligation, DBO) abzüglich des Vorsorge-
vermögens zu Marktwerten. Die Beschreibung des Vorsorgewerks und der Versicherten  
des ETH-Bereichs findet sich im Kapitel 5.5.23 Leistungsorientierte Vorsorgepläne. 

Die Vorsorgeverpflichtungen und der Dienstzeitaufwand werden jährlich durch externe 
Experten nach der versicherungsmathematischen Bewertungsmethode der laufenden 
Einmalprämien (Projected Unit Credit-Methode) ermittelt. Basis für die Berechnung sind 
Angaben zu den Versicherten (Lohn, Altersguthaben usw.) unter Verwendung demo-
grafischer (Pensionierung, Invalidisierung, Todesfall usw.) und finanzieller (Lohn- oder 
Rentenentwicklung, Verzinsung usw.) Parameter. Die berechneten Werte werden unter 
Verwendung eines Diskontierungszinssatzes auf den Bewertungsstichtag abgezinst. 
Änderungen in der Einschätzung der ökonomischen Rahmenbedingungen können 
wesentliche Auswirkungen auf die Vorsorgeverpflichtungen haben. 

Die Vorsorgeverpflichtungen wurden basierend auf dem aktuellen Versichertenbestand des 
Vorsorgewerks ETH-Bereich per 31. Oktober 2025 und anhand der versicherungs-
mathematischen Annahmen per 31. Dezember 2025 (z. B. BVG 2020) sowie der 
Vorsorgepläne des Vorsorgewerks ETH-Bereich ermittelt. Die Resultate wurden unter 
Anwendung von pro rata geschätzten Cashflows per 31. Dezember 2025 fortgeschrieben. 
Die Marktwerte des Vorsorgevermögens wurden unter Einbezug der geschätzten 
Performance per 31. Dezember 2025 eingesetzt.  

Die Berücksichtigung von Risk Sharing in der Bewertung der Vorsorgeverpflichtung erfolgt in 
einer zweistufigen Beurteilung und bedingt die Festlegung zusätzlicher Annahmen. Wie bei 
den übrigen finanziellen und demografischen Annahmen handelt es sich hierbei um 
Annahmen, die aus Arbeitgeberperspektive getroffen werden. In einem ersten Schritt wird 
überprüft, ob eine aktuelle oder zukünftige strukturelle Finanzierungslücke nach BVG 
nachgewiesen werden kann. Ist dies der Fall werden allfällige Leistungsmassnahmen 
(Umwandlungssatzsenkung sowie Begleitmassnahmen wie zum Beispiel die Einlage von 
Altersguthaben, Anpassung der Beiträge) in den Berechnungen berücksichtigt. Eine 
verbleibende, allfällige Finanzierungslücke unter IPSAS wird in einem zweiten Schritt 
rechnerisch auf Arbeitgeber und Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer aufgeteilt. Hierbei wird 
angenommen, dass der Arbeitgeberanteil an der Finanzierungslücke auf 64 % gemäss der 
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aktuellen Staffelung der reglementarischen Sparbeiträge begrenzt ist. Der Arbeitnehmer-
anteil wird anhand der vergangenen und erwarteten zukünftigen Dienstjahre pauschal in 
einen erworbenen und noch zu erwerbenden Anteil aufgeteilt. Der schon erworbene Teil 
reduziert den Barwert der Vorsorgeverpflichtung des Arbeitgebers, während der noch zu 
erwerbende Teil den zukünftigen Dienstzeitaufwand des Arbeitgebers vermindert. 

Effekte aus Planänderungen, die Annahmen des Risk Sharing betreffen, werden seit der 
Einführung von Risk Sharing nicht mehr in der Erfolgsrechnung, sondern als Bestandteil der 
Neubewertung der Verpflichtung direkt im Eigenkapital erfasst. 
Ein allfälliges Nettovorsorgevermögen aus einem leistungsorientierten Vorsorgeplan wird 
zum niedrigeren Wert aus der Überdeckung (nach Abzug eines Arbeitnehmeranteils von 
50%) und dem Barwert eines wirtschaftlichen Nutzens in Form von Rückerstattungen oder 
Minderungen künftiger Beitragszahlungen erfasst («Asset Ceiling» / Vermögenswert-
obergrenze). In der Erfolgsrechnung werden der laufende Dienstzeitaufwand, der 
nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand aus Planänderungen, Gewinne und Verluste aus 
Planabgeltungen, die Verwaltungskosten sowie die Verzinsung der Nettovorsorge-
verpflichtungen im Personalaufwand dargestellt. 
Planänderungen und -abgeltungen werden, soweit sie zu wohlerworbenen Rechten geführt 
haben, unmittelbar in derjenigen Periode erfolgswirksam erfasst, in der sie entstehen.  
Versicherungsmathematische und anlageseitige Gewinne und Verluste aus 
leistungsorientierten Plänen werden in der Berichtsperiode, in der sie anfallen, direkt im 
Eigenkapital erfasst. 
 

Zweckgebundene Drittmittel 
Die Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Projekten, deren Erträge als Transaktion ohne 
zurechenbare Gegenleistung (IPSAS 23) qualifiziert wurden, werden in der Bilanz als 
zweckgebundene Drittmittel im langfristigen Fremdkapital ausgewiesen. Langfristig deshalb, 
weil die Projekte in der Regel über mehrere Jahre laufen und der kurzfristige Anteil der 
Verbindlichkeit nicht bestimmt werden kann. 

Die Bewertung erfolgt anhand der offenen Leistungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag. 
Diese berechnen sich aus der vertraglich vereinbarten Projektsumme abzüglich der bis zum 
Bilanzstichtag erbrachten Leistungen. 

Eigenkapital 
Das Nettovermögen oder Eigenkapital ist der Residualanspruch auf Vermögenswerte einer 
Einheit nach Abzug all ihrer Verbindlichkeiten. Das Eigenkapital ist wie folgt strukturiert: 

Bewertungsreserven (erfolgsneutrale Verbuchungen): 
Diese Position enthält Neubewertungsreserven aus Nettovorsorgeverpflichtungen. Die 
versicherungsmathematischen und anlageseitigen Gewinne und Verluste aus 
Vorsorgeverpflichtungen bzw. Planvermögen werden erfolgsneutral über das Eigenkapital 
verbucht. 

Reserven aus assoziierten Einheiten 
Diese Position enthält Reserven aus dem Einbezug des anteiligen Eigenkapitals der 
assoziierten Einheiten, das nach der Equity-Methode bewertet wird. Auf diese Reserven 
kann nicht unmittelbar zugegriffen werden und sie sind zweckgebunden.  
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Schenkungen, Zuwendungen und Kofinanzierungen 
Unter dieser Position werden noch nicht verwendete Drittmittel aus Schenkungen und 
Legaten sowie aus weiteren Zuwendungen ausgewiesen, die mit Auflagen verbunden sind, 
jedoch nicht als Fremdkapital zu qualifizieren sind. Es handelt sich ausschliesslich um Mittel 
aus Transaktionen ohne zurechenbare Gegenleistung (IPSAS23). Die aus der 
Bewirtschaftung der Drittmittel generierten Ergebnisse und die Reserven für 
Wertschwankungen des Wertschriftenportfolios (Risikokapital) werden ebenfalls dieser 
Kategorie zugeordnet. Die WSL verfügt über keine Kofinanzierungen. 

Reserven mit interner Zweckbindung 
• Reserve Lehre und Forschung: Diese Position zeigt auf, dass verschiedene interne 

Zusprachen bestehen und entsprechende Reserven zur Deckung dieser internen 
Verpflichtungen zu bilden sind. Es handelt sich um Reserven für Lehr- und 
Forschungsprojekte. Darunter fallen auch Berufungsversprechen, d. h. Mittel, die neu 
gewählten Professorinnen und Professoren im Rahmen der vertraglichen 
Vereinbarungen zugesprochen werden, um ihre Professur einzurichten. 

• Reserve Infrastruktur und Verwaltung: Darunter fallen Reserven für verzögerte 
Bauprojekte und für dedizierte Ansparungen für konkrete Infrastrukturprojekte und 
Verwaltungsprojekte 

Reserven ohne Zweckbindung 
Als Reserven ohne Zweckbindung werden nicht verwendete Mittel ausgewiesen, für die 
gemäss IPSAS keine vertraglichen oder internen Auflagen bestehen. Eine zeitlich bezogene 
oder zielorientierte Zweckgebundenheit besteht nicht. 

Reserven müssen erwirtschaftet worden sein. Bildung und Auflösung erfolgen innerhalb des 
Eigenkapitals. 

Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 
Die Position Bilanzüberschuss oder Bilanzfehlbetrag zeigt den Stand der kumulierten 
Ergebnisse am Bilanzstichtag. Er besteht aus Ergebnisvortrag, Jahresergebnis, den 
Zunahmen bzw. Abnahmen (Umbuchungen im Berichtsjahr) der Schenkungen, 
Zuwendungen, Kofinanzierungen sowie der Reserven aus assoziierten Einheiten und den 
Zuweisungen Zu- bzw. Entnahmen aus den Reserven (Ergebnisverwendung).  

Der Ergebnisvortrag verändert sich jährlich im Rahmen der Ergebnisverwendung. Das 
Jahresergebnis enthält den noch nicht verteilten Teil des Ergebnisses. Falls im Rahmen der 
Konsolidierung Währungsumrechnungsdifferenzen von ausländischen, vollkonsolidierten 
Beteiligungen entstehen, werden sie erfolgsneutral im Eigenkapital gebucht.  

Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen 
Eine Eventualverbindlichkeit ist entweder eine mögliche Verpflichtung aus einem 
vergangenen Ereignis, deren Existenz erst durch ein zukünftiges Ereignis bestätigt werden 
muss. Der Eintritt dieses Ereignisses kann nicht beeinflusst werden. Oder es handelt sich um 
eine gegenwärtige Verbindlichkeit aus einem vergangenen Ereignis, dessen Eintreten 
möglich, jedoch nicht wahrscheinlich ist oder mangels zuverlässiger Messbarkeit nicht 
bilanziert werden kann (Kriterien für die Verbuchung einer Rückstellung sind nicht erfüllt). 

Eine Eventualforderung wird als eine mögliche Vermögensposition aus einem vergangenen 
Ereignis definiert, deren Existenz erst durch ein zukünftiges Ereignis bestätigt werden muss. 
Der Eintritt dieses Ereignisses kann nicht beeinflusst werden.  
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Finanzielle Zusagen 
Finanzielle Zusagen werden im Anhang ausgewiesen, wenn sie auf Ereignissen vor dem 
Bilanzstichtag basieren, nach dem Bilanzstichtag sicher zu Verpflichtungen gegenüber 
Dritten führen und in ihrer Höhe zuverlässig ermittelt werden können. 

Geldflussrechnung 
Die Geldflussrechnung zeigt die Geldflüsse aus operativer Tätigkeit sowie aus Investitions- 
und Finanzierungstätigkeit. Die Darstellung erfolgt nach der indirekten Methode. Das heisst, 
der operative Geldfluss basiert auf dem Jahresergebnis, das um Werteflüsse bereinigt wird, 
die keinen unmittelbaren Mittelfluss auslösen. «Total Geldfluss» entspricht der Veränderung 
der Bilanzposition «Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen». 

3.5.4 Schätzungsunsicherheiten und Managementbeurteilungen 

Schätzungsunsicherheiten hinsichtlich der Anwendung von Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 
Die Erstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten 
Rechnungslegungsgrundsätzen bedingt die Anwendung von Schätzwerten und Annahmen, 
bei denen das Management einen gewissen Ermessungsspielraum hat. Obwohl diese 
Schätzwerte nach bestem Wissen der Leitungsorgane ermittelt werden, können die 
tatsächlichen Ergebnisse von diesen Schätzwerten abweichen. 

Dies gilt insbesondere für folgende Sachverhalte: 

Nutzungsdauer und Impairment von Sachanlagen 
Die Nutzungsdauer von Sachanlagen wird unter Berücksichtigung der aktuellen technischen 
Gegebenheiten und Erfahrungen aus der Vergangenheit definiert und periodisch überprüft. 
Eine Änderung der Einschätzung kann Auswirkungen auf die künftige Höhe der 
Abschreibungen sowie des Buchwerts haben. 

Im Rahmen der regelmässig durchgeführten Werthaltigkeitsprüfung werden ebenfalls 
Einschätzungen vorgenommen, die eine Reduktion des Buchwerts nach sich ziehen können 
(Wertminderung bzw. Impairment). 

Laufzeit des Leasingvertrags und Bestimmung, ob die Ausübung von 
Verlängerungsoptionen hinreichend sicher ist 
Die Leasingdauer beeinflusst die Höhe der Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten. Sie 
wird unter Berücksichtigung von Verlängerungs- und Kündigungsoptionen geschätzt, sofern 
deren Ausübung als hinreichend sicher gilt. Eine Neubewertung erfolgt bei wesentlichen, vom 
Leasingnehmer kontrollierbaren Änderungen der Umstände. Diese Einschätzung kann von der 
tatsächlich eintretenden Mietdauer abweichen. 

Rückstellungen sowie Eventualforderungen und -verbindlichkeiten 
Rückstellungen sowie Eventualforderungen und -verbindlichkeiten beinhalten einen höheren 
Grad an Schätzungen über die Wahrscheinlichkeit und das Ausmass des Mittelzu- oder 
abflusses. 

Leistungsorientierte Vorsorgepläne 
Die Berechnung der Nettovorsorgeverpflichtungen bzw. -vermögen basiert auf langfristigen 
versicherungsmathematischen Annahmen für die Vorsorgeverpflichtung und für die erwartete 
Rendite auf das Vermögen der Vorsorgepläne. Diese Annahmen können von der effektiven 
zukünftigen Entwicklung abweichen. Die Bestimmung des Diskontierungszinssatzes und der 
zukünftigen Lohn- und Rentenentwicklungen wie auch die demografische Entwicklung 
(zukünftige Lebenserwartung, Invalidität, Austrittswahrscheinlichkeit) sowie Annahmen 
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bezüglich der Risikoaufteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Risk Sharing) sind 
wesentlicher Bestandteil der versicherungsmathematischen Bewertung. 

Erfassung von Schenkungen 
Erhaltene Vermögensgüter müssen gemäss IPSAS erstmalig zum Marktwert aktiviert 
werden. Die Beurteilung dieses Marktwertes erfordert Schätzungen des Managements. 

Diskontierungssätze 
Für die Diskontierung von Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen wurden 
einheitliche Diskontierungszinssätze definiert. Diese basieren auf einem risikolosen Zinssatz 
und einem Bonitätszuschlag. Aufgrund der aktuellen Zinssituation unterliegen diese 
Diskontierungszinssätze jedoch gewissen Unsicherheiten. 

Wertberichtigung für erwartete Kreditverluste 
Bei der Bewertung der Wertberichtigung aufgrund der erwarteten Kreditverluste bei 
Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen und bei Forderungen mit zurechenbaren 
Gegenleistungen unterliegen die Schlüsselannahmen zur Ermittlung der 
Ausfallwahrscheinlichkeiten Schätzungsunsicherheiten. 

Managementbeurteilungen hinsichtlich der Anwendung von Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 
In der Berichtsperiode wurden keine Beurteilungen oder Entscheide hinsichtlich 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden durch das Management vorgenommen, die einen 
wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis hätten. 

Angaben über sonstige am Abschlussstichtag wesentliche Quellen von 
Schätzungsunsicherheiten 
Es sind keine weiteren Schätzungsunsicherheiten vorhanden, die einen wesentlichen 
Einfluss auf das Jahresergebnis hätten. 

3.5.5 Trägerfinanzierung 
Finanzierungsbeitrag des Bundes 

Anhang Tab. 3: Finanzierungsbeitrag des Bundes 

 

Der Finanzierungsbeitrag des Bundes wurde zur Erreichung der Ziele gemäss ETH-Gesetz 
(SR 414.110) und des Leistungsauftrags verwendet und floss in die Jahresrechnung der 
WSL ein, im Unterschied zum Investitionskredit für Bauten, der in der separaten 
Bauabrechnung abgebildet ist. 

Der Finanzierungsbeitrag des Bundes setzt sich hauptsächlich aus dem Grundbeitrag, der 
leistungsbasierten Mittelzuteilung und der Kreditverschiebung beim Investitionskredit 
zusammen.  

Im Vergleich zum Vorjahr hat der Finanzierungsbeitrag des Bundes um rund 1,3 Mio. CHF 
abgenommen (-2,1%). 
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Unterbringungsbeitrag des Bundes 
Anhang Tab. 4: Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich 

 

Der Unterbringungsbeitrag des Bunds dient der Deckung des Mietaufwandes für bundes-
eigene Liegenschaften. Der Kredit ist nicht Teil der Kredite in Anrechnung an den Zahlungs-
rahmen des ETH-Bereichs. Er ist finanzierungs-, jedoch nicht ausgabenwirksam (es resultiert 
kein Geldfluss). Die Basis der Berechnungen bilden die Abschreibungen und Kapitalkosten 
der bundeseigenen Immobilien. 

3.5.6 Studiengebühren, Weiterbildung 
Anhang Tab. 5: Studiengebühren, Weiterbildung 

 

Darunter fallen insbesondere die Lawinenkurse, Lawinen und Recht und Kurseinnahmen aus 
Summerschools, die von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Umfang stattfinden.  

3.5.7 Forschungsbeiträge, -aufträge und wissenschaftliche Dienstleistungen 
Anhang Tab. 6: Forschungsbeiträge, Dienstleistungen 

 

Aufgrund der Rechnungslegung nach IPSAS sind die Erträge je nach Art der Verträge 
entweder unter IPSAS 23 (z. B. Forschungsbeiträge mit Subventionscharakter) oder als 
IPSAS 9 (z. B. wissenschaftliche Dienstleistungen) darzustellen. 

Die Ertragsrealisierung erfolgt somit auf Basis der für das Projekt aufgelaufenen Kosten. Die 
noch zu erbringende Leistungsverpflichtung für IPSAS-23-Projekte wird zweckgebunden im 
langfristigen Fremdkapital ausgewiesen. Gesamthaft betragen die Forschungsbeiträge,  
-aufträge und wissenschaftliche Dienstleistungen 35,8 Mio. CHF (Vorjahr: 33,8 Mio. CHF) 
was eine Zunahme von 2 Mio. CHF (+5,9%) gegenüber dem Vorjahr bedeutet.  

Die höchsten Zunahmen sind in den Kategorien Schweizerischer Nationalfonds (SNF) mit 
+1,2 Mio. CHF und übrige projektorientierte Drittmittel mit +0,8 Mio. CHF zu verzeichnen. 
Diese Zunahmen sind auf die erfolgreiche Akquisition neuer Projekte zurückzuführen.  
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Anhang Tab. 7: Ordentliche Forschungsförderung und Übergangsmassnahmen des Bunds 

 

Die durch das SBFI finanzierten Verbundprojekte in Rahmenprogrammen von Horizon, die 
nicht durch die Europäische Kommission gefördert werden, sind in den Erträgen der 
europäischen Forschungsprogramme und dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) mit 
einem Entgelt von rund 3,8 Mio. CHF enthalten. 

3.5.8 Schenkungen und Legate 
Anhang Tab. 8: Schenkungen und Legate 

 

Einnahmen aus Schenkungen und Legate sind von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr 
unterschiedlich. Im Geschäftsjahr 2025 hat die WSL Sponsorenbeiträge von 160 TCHF 
erhalten.  

Es gibt keine In-Kind Leistungen in der Jahresrechnung der WSL. 

3.5.9 Übrige Erträge 
Anhang Tab. 9: Übrige Erträge 

 

Die übrigen Erträge betragen rund 2,9 Mio. CHF und haben im Vergleich zum Vorjahr um  
40 TCHF zugenommen. Die Mindereinnahmen bei Lizenzen und Patenten kommen daher, 
dass per 1.7.2024 das Spin-Off RAMMS AG gegründet wurde. Weitere Lizenzeinnahmen 
stammen von White Risk.  

TCHF 2025

davon 
ordentliche 

Forschungs-
förderung

davon 
Übergangs-

massnahmen 
Bund

2024

davon 
ordentliche 

Forschungs-
förderung

davon 
Übergangs-

massnahmen 
Bund

Veränd. 
absolut

Schweizerischer NaDonalfonds (SNF) 11’600      10’010           1’590              10’403    9’848            555                 1’197    

Schweizerische Agentur für InnovaDonsförderung
(Innosuisse)

192           192                 -                  336          336               -                  -145       

Forschung Bund (RessorPorschung) 13’893      13’893           -                  14’132    14’132          -                  -239       

EU-Forschungsrahmenprogramme (EU-FRP) 2’990        829                 2’161              2’736      1’088            1’647              255        

Summen ordentliche Forschungsförderung /
Übergangsmassnahmen Bund

28’675      24’924           3’751              27’607    25’404          2’202              1’068     

!"#$ !"!# !"!$ !"#$%&"#'%()
*+,-.'/

%&'()*+),()-+).-/(,01( 23"----------------- $2------------------- !!"################

TCHF 2025 2024 Veränderung 
absolut

Lizenzen und Patente 596              829              -233               
Verkäufe 462              425              38                   
Rückersta\ungen 19                77                -58                 
Übrige Dienstleistungen 160              134              25                   
LiegenschaWsertrag 126              153              -27                 
AbgabepflichDge Erträge VFR 27                26                1                     
Gewinne aus Veräusserungen (Sachanlagen) -               -               -                 
AkDvierung von Eigenleistungen -               -               -                 
Übriger verschiedener Ertrag 1’530          1’236          294                

Total Übrige Erträge 2’919          2’879          40                   
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Unter Übriger verschiedener Ertrag sind im Wesentlichen die Einnahmen aus der Kantine in 
Birmensdorf und der Cafeteria in Davos enthalten. 

3.5.10 Personalaufwand 
Anhang Tab. 10: Personalaufwand  

 

Der Personalaufwand hat gegenüber der Rechnung 2024 um rund 1,4 Mio. CHF auf 
insgesamt 83,7 Mio. CHF zugenommen. Den grössten Anteil des Personalaufwands machen 
die Personalbezüge mit rund 67,8 Mio. CHF (rund 81%) aus.  

Die Zunahme stammt im Wesentlichen bei den Personalbezügen von 0,7 Mio. CHF (+1%), 
zuzüglich der Beurteilung vom Nettovorsorgeaufwand, der sich um rund 0,8 Mio. CHF 
gegenüber Vorjahr erhöht hat.  

Die durchschnittlichen Vollzeitstellen (FTE) der WSL betragen im Berichtsjahr 562,2 FTE 
(2024: 564,0 FTE) und haben um rund 0,3 Prozent abgenommen. 

Der Personalbestand hat gegenüber dem Vorjahr um 13 Mitarbeitende abgenommen. Die 
WSL zählt per 31.12.2025 total 647 Mitarbeitende (2024: 660 Mitarbeitende), davon sind 365 
(-19) wissenschaftliches Personal (2024: 384) sowie 282 (+6) technisch-administratives 
Personal (2024: 276). 

Die detaillierte Zusammensetzung des Nettovorsorgeaufwandes wird ausführlich im Anhang 
Tab. 27 unter Nettovorsorgeverpflichtungen dargestellt. 

 

  

TCHF 2025 2024 Veränd. 
absolut

Professorinnen und Professoren -           -           -            

WissenschaWliches Personal 38’961    39’473    -512          
Technisch-administraDves Personal, Lernende, 
PrakDkanDnnen und PrakDkanten

29’218    28’087    1’131        

EO, Suva und sonsDge Rückersta\ungen -386         -417         31             

Total Personalbezüge 67’793    67’143    650            

Sozialversicherung AHV/ALV/IV/EO/MuV 4’305       4’283       22             

Ne\ovorsorgeaufwand 8’691       7’913       778           

Unfall- und Krankenversicherung Suva (BU/NBU/KTG) 183          180          2                
Arbeitgeberbeitrag an die Familienausgleichskasse 
(FAK/FamZG)

806          804          2                

Total Sozialversicherungen und Vorsorgeaufwand 13’984    13’179    805            

Übrige Arbeitgeberleistungen -72           82            -155          
Temporäres Personal -           -           -            
Veränderung Rückstellungen für Ferien und Überzeit -100         -233         133           
Veränderung Rückstellungen für anwartschaWliche 
Dienstaltersgeschenke

50            -38           88             

Übriger Personalaufwand 2’012       2’109       -97            

Total Personalaufwand 83’668    82’243    1’425        
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3.5.11 Sachaufwand 
Anhang Tab. 11: Sachaufwand  

 

Im Material- und Warenaufwand sind unter anderem Aufwendungen für Garten- und 
Forstmaterial, Labor- und Elektromaterial sowie übriger Materialaufwand enthalten. Dieser 
Aufwand hat sich gegenüber der Vorjahresperiode um rund 0,4 Mio. CHF verringert.    

Der Raumaufwand umfasst insbesondere den Unterbringungsaufwand (3,3 Mio. CHF) für die 
von der WSL genutzten Liegenschaften im Eigentum des Bundes (es resultiert kein 
Geldfluss) und haben sich gegenüber dem Vorjahr unwesentlich verändert.  

Der übrige Betriebsaufwand von 13,3 Mio. CHF hat sich gegenüber der Vorjahresperiode 
kaum verändert. Darin enthalten sind vor allem die Ausgaben für Informatik- und Kom-
munikation mit rund 3,3 Mio. CHF, Forschungs- und Entwicklungsaufträge von 4,2 Mio. CHF 
sowie übriger Aufwand inkl. Dienstreisen, Konferenzen und Tagungen von 2,7 Mio. CHF.  

3.5.12 Transferaufwand 
Anhang Tab. 12: Transferaufwand  

 

Die Ausgaben für den Transferaufwand belaufen sich auf rund 2,3 Mio. CHF und haben im 
Vergleich zum Vorjahr um 149 TCHF zugenommen.   
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3.5.13 Finanzergebnis 
Anhang Tab. 13: Finanzergebnis 

 

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 161 TCHF verschlechtert, was vor 
allem auf die rückläufigen Zinssätze auf den Geld- und Finanzanlagen zurückzuführen ist.    

3.5.14 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 
Anhang Tab. 14: Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 

 

Im Berichtsjahr betragen die flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen rund 30 Mio. CHF 
und haben zum Vorjahr um rund 5 Mio. CHF abgenommen.   

Sämtliche kurzfristigen Geldanlagen entfallen auf die Bundestresorerie und erfolgen in 
Übereinstimmung mit der geltenden Vereinbarung über die Tresoreriebeziehungen. Die 
Abnahme der kurzfristigen Geldanlagen im Berichtsjahr ist insbesondere auf eine 
Umschichtung zurückzuführen sowie einem entsprechenden Mehrverbrauch im 
Geschäftsjahr 2025.  

  

TCHF 2025 2024 Veränd. 
absolut

Finanzertrag
Zinsertrag 81           247        -166         
Beteiligungsertrag -         -         -           
Verkehrswertgewinne Finanzanlagen -         -         -           
Fremdwährungsgewinne -         -         -           
Übriger Finanzertrag 8             2             5               

Total Finanzertrag 88           250        -161         
Finanzaufwand

Zinsaufwand -         -         -           
Übrige Finanzierungskosten für Fremdkapitalbeschaffung -         -         -           
Verkehrswertverluste Finanzanlagen -         -         -           
Fremdwährungsverluste -         -         -           
Wertminderungen -         -         -           
Übriger Finanzaufwand 42           42           -           

Total Finanzaufwand 42           42           -           
Total Finanzergebnis 46           207        -161         
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3.5.15 Forderungen 
Anhang Tab. 15: Forderungen  

 

Die Zunahme bei den Forderungen aus Projektgeschäften und Zuwendungen beträgt rund 
19 Mio. CHF. Im Wesentlichen handelt es sich um neu abgeschlossene Projektgeschäfte 
oder um Verlängerungen bestehender Projekte mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU, dem 
schweizerischen Nationalfonds SNF sowie im Rahmen europäischer Forschungsprogramme.  

Gegenüber dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) handelt es sich im Wesentlichen um 
Projekte wie die Waldreservate, die Testpflanzungen oder das Landesforstinventar.      

Erläuterungen zu den Wertberichtigungen können dem Anhang Tab. 38 Finanzielles 
Risikomanagement und Zusatzinformationen zu den Finanzinstrumenten entnommen 
werden. 

3.5.16 Vorräte 
Die WSL führt keine Lagerbuchhaltung. Dennoch wird per Stichtag (31.12.) eine Inventur der 
Vorräte durchgeführt. Zu den aktivierungsfähigen Artikeln zählen die Chemikalien und das 
Saatgut, respektive die Pflanzen. Diese Artikel weisen per 31.12.2025 einen Wert von 98‘400 
Franken auf. Da die Wertgrenze für eine Aktivierung bei 100 TCHF liegt, wurden die Vorräte 
analog dem Vorjahr nicht aktiviert.   

3.5.17 Aktive Rechnungsabgrenzungen 
Anhang Tab. 16: Aktive Rechnungsabgrenzungen  

 

TCHF 31.12.2025 31.12.2024 Veränd. 
absolut

Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen

Forderungen aus ProjektgeschäW und Zuwendungen 73’996        55’160        18’836     

SonsDge Forderungen 470              453              17             

WertberichDgungen -2                 -               -2              

Total Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen 74’464        55’613        18’852     

davon kurzfrisDg 32’126        27’415        4’711       

davon langfrisDg 42’338        28’197        14’141     

Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 841              804              37             

SonsDge Forderungen 9                   7                   2               

WertberichDgungen -2                 -2                 -           

Total Forderungen mit zurechenbaren Gegenleistungen 847              809              38             

davon kurzfrisDg 847              809              38             

davon langfrisDg -               -               -           
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Bei der Abgrenzung der vorausbezahlten Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen 
um Versicherungsleistungen für 2026, die bereits 2025 in Rechnung gestellt und bezahlt 
wurden. Die übrigen aktiven Rechnungsabgrenzungen betreffen die Ertragsabgrenzungen im 
Zusammenhang mit IPSAS 9-Projekten (Transaktionen mit zurechenbarer Gegenleistung).  

3.5.18 Sachanlagen und immaterielle Anlagen 
Anhang Tab. 17: Veränderung der Sachanlagen und Immateriellen Anlagen 2025 

 

Das Anlagevermögen beträgt per Ende 2025 netto 9,8 Mio. CHF und teilt sich auf in mobiles 
(4,3 Mio. CHF) und immobiles Anlagevermögen (5,4 Mio. CHF). Dies entspricht einer 
Nettoabnahme von 820 TCHF.  

Die zentralen Investitionsvorhaben sind dem Bereich der immateriellen Anlagen zuzuordnen 
und umfassen insbesondere ein NetApp-System zur Speicherung und zum Management von 
Daten in einer hybriden Cloud-Umgebung. Darüber hinaus wurden im Bereich der immobilen 
Anlagen zwei Gebäude in Davos zur Erhöhung der Erdbebensicherheit ertüchtigt. 

Zusätzlich erfolgten Investitionen in mobile Anlagen, darunter ein Glasfaser-Schallsensor, der 
im Rahmen eines Forschungsprojekts zu Erdbeben in der Schweiz eingesetzt wird, sowie ein 
Multidatenerfassungsgerät, das im Vallée de la Sionne Verwendung findet. 

Die WSL führt pro Objekt eine detaillierte Anlagebuchhaltung. Einmal jährlich wird das 
gesamte mobile Anlagevermögen einer physischen Inventur unterzogen. 

Beschränkungen von Verfügungsrechten: 

• Die WSL hat keine Anlagen als Sicherheit verpfändet. 
• Die WSL ist keine vertraglichen Verpflichtungen zum Erwerb von Sachanlagen 

eingegangen. 

Die WSL hat keine Neubewertung der Sachanlagen durchgeführt. Die Bewertung nach 
Anschaffungskosten abzüglich Wertberichtigungen (lineare Abschreibungen) und unter 
Berücksichtigung von dauernden Wertminderungen (Impairment) ist angemessen. 
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Anhang	Tab.	18:	Veränderung	der	Sachanlagen	und	Immateriellen	Anlagen	2024	

 

3.5.19 Finanzanlagen und Darlehen 
Anhang Tab. 19: Finanzanlagen und Darlehen 

 

In den übrigen kurzfristigen Finanzanlagen sind ausschliesslich die kurzfristigen Depotkonten 
beim Bund mit einer Gesamt- oder Restlaufzeit zum Erwerbszeitpunkt von drei bis zwölf 
Monaten enthalten. 

Dabei handelt es sich um bereits vereinnahmte Gelder aus Drittmitteln, welche, bis sie in 
Lehre und Forschung eingesetzt werden, vorübergehend bei der Bundestresorerie angelegt 
werden.  

Bei der Veränderung handelt es sich im Wesentlichen um eine Umschichtung aus den 
kurzfristigen Geldanlagen (siehe Anhang Tab. 15). 
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TCHF 31.12.2025 31.12.2024 Veränderung 
absolut

KurzfrisHge Finanzanlagen und Darlehen

Wertpapiere, Festgelder und Fondsanlagen -                     -                     -                  

PosiDve Wiederbeschaffungswerte -                     -                     -                  

Übrige Finanzanlagen 42’383              40’307              2’076              

Darlehen -                     -                     -                  

Total KurzfrisHge Finanzanlagen und Darlehen 42’383              40’307              2’076              

LangfrisHge Finanzanlagen und Darlehen

Wertpapiere und Festgelder -                     -                     -                  
Übrige Finanzanlagen 5                        5                        -                  
Darlehen -                     -                     -                  

Total LangfrisHge Finanzanlagen und Darlehen 5                        5                        -                  
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3.5.20 Laufende Verbindlichkeiten 
Anhang Tab. 20: Laufende Verbindlichkeiten  

 

Die laufenden Verbindlichkeiten betragen rund 6,5 Mio. CHF. Sie haben gegenüber dem 
Vorjahr um 0,5 Mio. CHF zugenommen. Die übrigen laufenden Verbindlichkeiten zeigen 
hauptsächlich die gegenüber beteiligten Forschungspartnern höhere finanzielle Verpflich-
tungen aus Projekten, bei denen die WSL Leadinghouse ist. Es handelt sich hier um bereits 
erhaltene Zahlungen, die noch an Projektpartner weitergeleitet werden müssen.  

3.5.21 Passive Rechnungsabgrenzungen 
Anhang Tab. 21: Passive Rechnungsabgrenzungen  

 

Das Total der passiven Rechnungsabgrenzung beträgt 3 Mio. CHF und hat gegenüber dem 
Vorjahr um 0,3 Mio. CHF abgenommen. Im Wesentlichen betrifft dies Abgrenzungen 
vorauserhaltener Erträge aus Dienstleistungsverträgen sowie Auftragsforschung mit 
zurechenbarer Gegenleistung (IPSAS 9).  

3.5.22 Rückstellungen 
Anhang Tab. 22: Rückstellungen – Überblick 
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Anhang Tab. 23: Rückstellungen – Veränderung 2025 

 

 
Anhang Tab. 24: Rückstellungen – Veränderung 2024 

 

Die Rückstellungen nahmen im Berichtsjahr um 50 TCHF auf 7,5 Mio. CHF ab. 

Die Rückstellungen für Ferien und Überzeit werden auf Basis der erhobenen effektiven 
Stunden- und Feriensaldi pro Mitarbeitenden ermittelt. Dieses Guthaben der Mitarbeitenden 
wird als kurzfristig klassifiziert. Im Berichtsjahr hat sich diese Rückstellung um 100 TCHF 
reduziert.   

Die anderen fälligen Leistungen nach IPSAS 39 beinhalten die erworbenen Dienstalters-
geschenke / Treueprämien, die durch den unabhängigen Aktuar mittels der Projected Unit 
Credit-Methode bewertet werden. Im Berichtsjahr hat es eine Zunahme (50 TCHF) dieser 
Rückstellung gegeben. 

3.5.23 Leistungsorientierte Vorsorgepläne 
Der Grossteil der Angestellten und Rentenbeziehenden der Institutionen des ETH-Bereichs 
sowie der Stab und das Präsidium des ETH-Rats sind im Vorsorgewerk ETH-Bereich bei der 
Sammeleinrichtung Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA) versichert.  
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Rechtsrahmen und Verantwortlichkeiten 

Gesetzliche Vorgaben 
Die Durchführung der Personalvorsorge muss über eine vom Arbeitgeber getrennte 
Vorsorgeeinrichtung erfolgen. Das Gesetz schreibt Minimalleistungen vor. 

Organisation der Vorsorge 
PUBLICA ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Bunds. 

Die Kassenkommission ist das oberste Organ von PUBLICA. Neben der Leitung übt sie die 
Aufsicht und die Kontrolle über die Geschäftsführung von PUBLICA aus. Die paritätisch 
besetzte Kommission besteht aus 16 Mitgliedern (je acht Vertreterinnen und Vertreter der 
versicherten Personen sowie der Arbeitgeber aus dem Kreis aller angeschlossenen 
Vorsorgewerke). Somit besteht das oberste Organ von PUBLICA zu gleichen Teilen aus 
Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreterinnen und -vertretern.  

Jedes Vorsorgewerk hat ein eigenes paritätisches Organ. Es wirkt u. a. beim Abschluss des 
Anschlussvertrags mit und entscheidet über die Verwendung allfälliger Überschüsse. Das 
paritätische Organ setzt sich aus je neun Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen und  
-vertretern der Einheiten zusammen. 

Leistungen aus den Vorsorgeplänen 
Im Sinne von IPSAS 39 ist die Vorsorgelösung als leistungsorientiert (defined benefit) zu 
klassifizieren.  

Der Vorsorgelösung ist in den Vorsorgereglementen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie für die Professorinnen und Professoren des Vorsorgewerk des ETH-Bereichs 
festgelegt. Diese Reglemente sind Bestandteil des Anschlussvertrags mit PUBLICA. Es 
bestehen Vorsorgepläne für verschiedene Versicherungsgruppen. Die verschiedenen 
Vorsorgepläne gewähren im Fall von Invalidität, Tod, Alter und Austritt mehr als die vom 
Gesetz geforderten Mindestleistungen, d. h. es handelt sich um sogenannte umhüllende 
Pläne (obligatorische und überobligatorische Leistungen). 

Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmersparbeiträge werden in Prozent des versicherten Lohns 
definiert. Für die Versicherung der Risiken Tod und Invalidität wird eine Risikoprämie 
erhoben. Die Verwaltungskosten werden vom Arbeitgeber bezahlt. 

Die Altersrente ergibt sich aus dem zum Pensionierungszeitpunkt vorhandenen 
Altersguthaben multipliziert mit dem im Reglement festgelegten Umwandlungssatz. Die 
Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, die Altersleistungen als Kapital zu 
beziehen. Zudem hat die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer die Möglichkeit, zusätzliche 
Sparbeiträge zu leisten. 

Die Risikoleistungen werden in Abhängigkeit vom projizierten, verzinsten Sparkapital und 
vom Umwandlungssatz ermittelt. 

Vermögensanlage 
Die Vermögensanlage erfolgt durch PUBLICA gemeinsam für alle Vorsorgewerke (mit 
gleichem Anlageprofil). 

Die Kassenkommission als oberstes Organ von PUBLICA trägt die Gesamtverantwortung für 
die Verwaltung des Vermögens. Sie ist zuständig für den Erlass und für Änderungen des 
Anlagereglements und bestimmt die Anlagestrategie. Der Anlageausschuss berät die 
Kassenkommission in Anlagefragen und überwacht die Einhaltung des Anlagereglements 
und der -strategie. 
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Die Verantwortung für die Umsetzung der Anlagestrategie liegt beim Asset Management von 
PUBLICA. Ebenso fällt das Asset Management die taktischen Entscheide, vorübergehend 
von den Gewichtungen der Anlagestrategie abzuweichen, um gegenüber der Strategie einen 
Mehrwert zu generieren. Bei einem mehrjährigen Auf- oder Abbau von einzelnen 
Anlageklassen wird eine Pro-rata-Strategie berechnet, damit die Transaktionen auf der 
Zeitachse diversifiziert werden. 

Risiken für den Arbeitgeber  
Das paritätische Organ des Vorsorgewerks ETH-Bereich kann das Finanzierungssystem 
(Beiträge und zukünftige Leistungen) jederzeit ändern. Während der Dauer einer Unter-
deckung im vorsorgerechtlichen Sinne (Art. 44 BVV 2) und sofern andere Massnahmen nicht 
zum Ziel führen, kann das paritätische Organ vom Arbeitgeber Sanierungsbeiträge erheben. 
Wenn damit überobligatorische Leistungen finanziert werden, muss der Arbeitgeber sich 
damit einverstanden erklären. 

Am Risk Sharing (Risikoaufteilung zwischen Versicherten und Arbeitgeber), welches 2020 
eingeführt wurde, wird unverändert festgehalten (Details siehe Anhang 3 Grundsätze der 
Bilanzierung und Bewertung). Da keine strukturelle Finanzierungslücke nachgewiesen 
werden kann, werden in den diesjährigen Berechnungen keine Leistungsanpassungen 
(insbesondere keine Umwandlungssatzsenkung und entsprechend keine Kompensations-
massnahmen) berücksichtigt. Aufgrund der für die Bewertung per 31.12.2025 verwendeten 
Annahmen ergab sich jedoch eine Finanzierungslücke unter IPSAS, und das erweiterte Risk 
Sharing kam zur Anwendung.  

Der definitive regulatorische Deckungsgrad des Vorsorgewerks ETH-Bereich bei PUBLICA 
nach BVV 2 betrug per Ende 2025: 109,4% (2024: 105,2%). Der definitive ökonomische 
Deckungsgrad des Vorsorgewerks ETH-Bereich bei PUBLICA betrug per Ende Jahr 97,3% 
(2024: 92,6%). 

Besondere Ereignisse in der Berichtsperiode 
Im Vorjahr wurden die Leistungen des Versicherungsplans angepasst: In den Vorsorge-
reglementen wurden die Leistungen im Todesfall angepasst und werden als Planänderung 
betrachtet. Unter anderem wurde das Todesfallkapital erhöht und es wurde ein zusätzliches 
Todesfallkapital für Ehegatten und Lebenspartner eingeführt. Zudem wurde ab 1.1.2024 die 
Höhe der Alters-Kinderrente auf die BVG-Basis reduziert. Im Berichtsjahr gab es keine 
Plananpassungen. 

Anhang Tab. 25: Nettovorsorgeverpflichtungen / -vermögen 

 

Die Abnahme der Nettovorsorgeverpflichtungen um 14 Mio. CHF resultiert aus einer Erhöhung 
des Vorsorgevermögens zu Marktwerten und einer im Verhältnis tieferen Zunahme des Barwerts 
der Vorsorgeverpflichtungen. Die Erhöhung des Diskontierungszinssatzes (31.12.2025: 1,15%; 
31.12.2024: 1,0%) führten zu einer Reduktion der Nettovorsorgeverpflichtung von 6 Mio. CHF 
währenddem Erfahrungsanpassungen zu einer Erhöhung der Nettovorsorgeverpflichtung um  
5 Mio. CHF führte. Das Vorsorgevermögen hat sich aufgrund der positiven Anlagerendite um  
19,3 Mio. CHF erhöht.  
 

TCHF
31.12.2025 31.12.2024 Veränderung 

absolut

Barwert der Vorsorgeverpflichtungen 310’463       305’524       4’939            

Abzüglich Vorsorgevermögen zu Marktwerten -303’897      -284’565      -19’332         

Bilanzierte Ne^ovorsorgeverpflichtungen (+) / -vermögen (-) 6’566            20’959         -14’393         
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Anhang Tab. 26: Nettovorsorgeaufwand 

 

Der Nettovorsorgeaufwand der Institution für das Berichtsjahr beträgt 8,7 Mio. CHF  
(2024: 7,9 Mio. CHF).  

Der Nettovorsorgeaufwand ist rund 1 Mio. CHF höher als im Vorjahr. Die Zunahme ist auf 
einen höheren laufenden Dienstzeitaufwand (Zunahme von 1,2 Mio. CHF) zurückzuführen, 
teilweise kompensiert durch einen tieferen nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwand 
(Abnahme von 0,4 Mio. CHF). Die Zunahme des laufenden Dienstzeitaufwandes ist in erster 
Linie durch die Veränderung des Diskontierungssatzes bedingt. Unter IPSAS 39 basiert die 
Berechnung des laufenden Dienstzeitaufwandes auf dem Diskontierungssatz des Vorjahrs, und 
die Entwicklung reflektiert die Abnahme des Diskontierungssatzes im Jahr 2024.  

Für das kommende Geschäftsjahr werden Arbeitgeberbeiträge im Umfang von 8,6 Mio. CHF 
sowie Arbeitnehmerbeiträge in Höhe von 5,2 Mio. CHF erwartet. 

Anhang Tab. 27: Im Eigenkapital erfasste Neubewertung 

 

Der für 2025 im Eigenkapital erfasste Neubewertungsgewinn beträgt rund 14,4 Mio. CHF 
(2024: Verlust von 4,8 Mio. CHF). Dies ergibt einen Bestand positiver Bewertungsreserven 
per 31. Dezember 2025 von rund 28 Mio. CHF (2024: 13,7 Mio. CHF).  

Die versicherungsmathematischen Gewinne aus der Änderung der finanziellen Annahmen 
resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung des Diskontierungszinssatzes (6,0 Mio. CHF). 
Der Gewinn wurde durch die höhere erwartete Lohnentwicklung sowie durch andere 
finanzielle Annahmen gemindert (versicherungsmathematischer Verlust von 0,7 Mio. CHF). 
Zusätzlich haben erfahrungsbezogene Verluste, die im Eigenkapital erfassten kumulativen 
Neubewertungsgewinne um 5,1 Mio. CHF reduziert. 

Erfahrungsbezogene Gewinne und Verluste reflektieren Abweichungen zwischen den 
getroffenen Annahmen und tatsächlich realisierten Werten. Dieses Jahr sind in den 

TCHF 2025 2024 Veränderung 
absolut

Laufender Dienstzeitaufwand des Arbeitgebers 8’362         7’171         1’191               

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand -             381            -381                 

Gewinne (-) /  Verluste (+) aus Planabgeltungen -             -             -                    

Zinsaufwand aus Vorsorgeverpflichtungen 3’079         4’223         -1’144              

Zinsertrag aus Vorsorgevermögen -2’870        -3’979        1’109               

Verwaltungskosten (exkl. Vermögensverwaltungskosten) 120            117            3                       

Andere -             -             -                    

Total Ne^ovorsorgeaufwand inkl. Zinsaufwand, erfasst in der Erfolgsrechnung 8’691         7’913         778                   
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erfahrungsbezogenen Verlusten insbesondere der Effekt aus der höheren Verzinsung der 
Altersguthaben sowie Erfahrungsanpassungen aufgrund von Bestandesänderungen 
sichtbar.  

Der im Eigenkapital erfasste Ertrag aus Vorsorgevermögen ist auf den Gewinn auf den 
Vermögensanlagen basierend auf einer Anlagerendite von 6,5% zurückzuführen, im 
Vergleich zur erwarteten, kalkulatorischen Rendite von 1,0%, die dem Diskontierungssatz 
des Vorjahres entspricht. 

Anhang Tab. 28: Entwicklung des Barwerts der Vorsorgeverpflichtungen 

 

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit aus den leistungsorientierten 
Vorsorgeverpflichtungen beläuft sich per 31. Dezember 2025 auf 12,7 Jahre (2024: 13,0 
Jahre). 

Anhang Tab. 29: Entwicklung des Vorsorgevermögens 

 

 

Anhang Tab. 30: Überleitung der Nettovorsorgeverpflichtungen 

 

Anhang Tab. 31: Hauptkategorien des Vorsorgevermögens 

TCHF 2025 2024

Barwert der Vorsorgeverpflichtungen Stand per 01.01. 305’524       279’687       

Laufender Dienstzeitaufwand des Arbeitgebers 8’362            7’171            
Zinsaufwand aus Vorsorgeverpflichtungen 3’079            4’223            
Arbeitnehmerbeiträge 5’220            5’185            
Ein- (+) und ausbezahlte (-) Leistungen -10’546        -8’627           
Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand -                381               
Gewinne (-) /  Verluste (+) aus Planabgeltungen -                -                
VersicherungsmathemaDsche Gewinne (-) / Verluste (+) -1’176           17’504          
Andere -                -                

Barwert der Vorsorgeverpflichtungen Stand per 31.12. 310’463       305’524       

TCHF 2025 2024

Vorsorgevermögen zu Marktwerten Stand per 01.01. 284’565         262’681         

Zinsertrag aus Vorsorgevermögen 2’870              3’979              

Arbeitgeberbeiträge 8’688              8’776              

Arbeitnehmerbeiträge 5’220              5’185              

Ein- (+) und ausbezahlte (-) Leistungen -10’546          -8’627             

Gewinne (+) /Verluste (-) aus Planabgeltungen -                  -                  

Verwaltungskosten (exkl. Vermögensverwaltungskosten) -120                -117                

Ertrag aus Vorsorgevermögen exkl. Zinsertrag (Gewinne (+) /Verluste (-)) 13’220            12’688            

Andere -                  -                  

Vorsorgevermögen zu Marktwerten Stand per 31.12. 303’897         284’565         

TCHF 2025 2024

Ne^ovorsorgeverpflichtungen Stand per 01.01. 20’959           17’006           

Ne\ovorsorgeaufwand inkl. Zinsaufwand, erfasst in der Erfolgsrechnung 8’691             7’913             

Im Eigenkapital erfasste Neubewertung -14’396          4’816             

Arbeitgeberbeiträge -8’688            -8’776            

Verpflichtungen bezahlt direkt von der Einheit -                  -                  

Andere -                  -                  

Ne^ovorsorgeverpflichtungen (+) / -vermögen (-) Stand per 31.12. 6’566             20’959           
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PUBLICA trägt die versicherungs- und anlagetechnischen Risiken selbst. Die 
Anlagestrategie ist so definiert, dass die reglementarischen Leistungen bei Fälligkeit erbracht 
werden können. 

Es sind keine vom Arbeitgeber genutzten Immobilien des Vorsorgewerks bekannt. 

Anhang Tab. 32: Wichtigste zum Abschlussstichtag verwendete versicherungsmathematische Annahmen (in 
Prozent). 

 

Der Diskontierungszinssatz basiert analog Vorjahr auf der Rendite von erstrangigen, festver-
zinslichen Unternehmensanleihen und den erwarteten Kapitalflüssen des Vorsorgewerks 
ETH-Bereich bei PUBLICA gemäss Bestandsdaten des Vorjahres. Die erwartete künftige 
Lohnentwicklung basiert auf volkswirtschaftlichen Referenzgrössen. Die Rentenentwicklung 
entspricht der aufgrund der finanziellen Lage der Pensionskasse für die durchschnittliche 
Restlaufzeit erwarteten Rentenentwicklung. Der Arbeitnehmeranteil an einer allfälligen 
Finanzierungslücke ist an die aktuelle Staffelung der reglementarischen Sparbeiträge 
angelehnt. Für die Annahme der Lebenserwartung werden die Generationentafeln BVG 2020 
angewendet. 
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Anhang Tab. 33: Sensitivitätsanalyse (Veränderung auf Barwert der Vorsorgeverpflichtung) 

 

In der Sensitivitätsanalyse wird die Veränderung der Vorsorgeverpflichtungen bei Anpassung 
der versicherungsmathematischen Annahmen ermittelt. Es wird dabei jeweils nur eine der 
Annahmen angepasst, während die übrigen Parameter unverändert bleiben. 
 
Der Diskontierungszinssatz, die Annahmen zur Lohnentwicklung und zur Verzinsung der 
Altersguthaben sowie der Arbeitnehmeranteil an der Finanzierungslücke wurden um fixe 
Prozentpunkte erhöht bzw. gesenkt. Die Sensitivität hinsichtlich der Annahme zur 
Rentenentwicklung wurde nur für Erhöhungen der Rente berechnet, da eine Kürzung der 
Rentenleistung nicht möglich ist. Die Sensitivität auf die Lebenserwartung wurde berechnet, 
indem die Lebenserwartung mit einem pauschalen Faktor gesenkt bzw. erhöht wurde, 
sodass die Lebenserwartung für die meisten Alterskategorien um rund ein Jahr erhöht bzw. 
reduziert wurde. 

3.5.24 Zweckgebundene Drittmittel 
Anhang Tab. 34: Zweckgebundene Drittmittel 

 

Die Leistungsverpflichtungen der WSL für Forschungsprojekte (IPSAS 23; z. B. Forschungs-
beiträge) werden zweckgebunden im langfristigen Fremdkapital aufgeführt. Diese Verpflich-
tungen haben um rund 21,6 Mio. CHF zugenommen und belaufen sich auf 95,9 Mio. CHF.  

Die grösste Zunahme zeigt sich bei den Forschungsbeiträgen Bund (Ressortforschung) von 
14,8 Mio. CHF auf Total 44,9 Mio. CHF im Jahr 2025. Darin enthalten sind die langfristigen 
Projekte wie das Landesforstinventar, die Testpflanzungen und die Waldreservate. Bei der 
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TCHF 31.12.2025 31.12.2024
Veränd. 
absolut

davon 
Übergangs-

massnahmen 
Bund 31.12.2025

Forschungsbeiträge Schweizerischer Na8onalfonds (SNF) 39’616            30’822         8’793        9’305                  

Forschungsbeiträge Schweizerische Agentur für 
Innova8onsförderung (Innosuisse)

105                 222              -118          -                      

Forschungsbeiträge Europäische Union (EU) 7’783              9’127           -1’344       6’465                  

Forschungsbeiträge Bund (RessorTorschung) 44’849            30’102         14’747      -                      

Forschungsbeiträge wirtschaUsorien8erte Forschung 
(PrivatwirtschaU)

856                 1’089           -232          

Forschungsbeiträge übrige projektorien8erte DriZmiZel 2’694              2’974           -280          

Schenkungen und Legate -                 20                -20            

Total Zweckgebundene DriBmiBel 95’903            74’357         21’546      15’770                
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Rubrik Schweizerischer Nationalfonds (SNF) beträgt die Zunahme rund 8,8 Mio. CHF im 
Jahr 2025.  

Die WSL weist bei der Europäischen Union (EU) Zweckgebunden Drittmitteln von 7,8 Mio. 
CHF aus. Davon sind 6,5 Mio. CHF aus Übergangsmassnahmen vom SBFI finanzierte 
Verbundprojekte in den Rahmenprogrammen von Horizon enthalten. Zusammen mit den 
SNF-Projekten (9,3 Mio. CHF) betragen die Übergangsmassnahmen 2025 rund 15,8 Mio. 
(im Vorjahr 15,5 Mio. CHF).   

3.5.25 Finanzielles Risikomanagement und Zusatzinformationen zu den 
Finanzinstrumenten 

Anhang Tab. 35: Klassen und Kategorien von Finanzinstrumenten nach Buch- und Verkehrswerten 

 
*	Laufende	Verbindlichkeiten,	Leasingverbindlichkeiten,	Finanzverbindlichkeiten,	Passive	Rechnungsabgrenzungen	
**	Flüssige	Mittel	und	kurzfristige	Geldanlagen,	Forderungen	ohne	zurechenbare	Gegenleistungen,	Forderungen	mit	
zurechenbaren	Gegenleistungen,	Finanzanlagen	und	Darlehen,	Aktive	Rechnungsabgrenzungen.	
 

Allgemeines 
Das finanzielle Risikomanagement ist in das allgemeine Risikomanagement des ETH-
Bereichs eingebettet, über das jährlich an den ETH-Rat berichtet wird (s. Geschäftsbericht, 
Kapitel Risikosituation und Risikomanagement). 

Das finanzielle Risikomanagement umfasst insbesondere 

• das Kreditrisiko (Ausfallrisiko), 
• das Liquiditätsrisiko sowie 
• das Marktrisiko (Zins-, Kurs- und Fremdwährungsrisiko). 

Der Schwerpunkt des Risikomanagements liegt unverändert auf dem Kreditrisiko. Es 
bestehen Richtlinien zur Steuerung der Anlage finanzieller Mittel, um das Ausfallrisiko sowie 
das Marktrisiko zu verringern. Ein Grossteil der Forderungen und Ansprüche aus finanziellen 
Vermögenswerten bestehen gegenüber Parteien mit hoher Kreditwürdigkeit und Zahlungs-
fähigkeit. Klumpenrisiken bestehen nur gegenüber diesen Gegenparteien, weshalb das 
Kreditrisiko als gering eingeschätzt wird. 
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Die Einhaltung und Wirksamkeit der Richtlinien wird durch das Interne Kontrollsystem (IKS) 
sichergestellt. 

Kredit- und Ausfallrisiko 
Anhang Tab. 36: Maximales Ausfallrisiko 

 

*   In der Spalte Europäische Kommission werden die Forderungen gegenüber europäischen Universitäten, die 
aus EU-Forschungsrahmenprogrammen entstanden sind, ausgewiesen sowie die Restforderungen aus den 
Übergangsmassnahmen für Horizon 2020 und Horizon Europe (Direktfinanzierung Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI). Die Übergangsmassnahmen für nicht zugängliche Programmteile von Horizon 
Europe werden in der Spalte des jeweiligen Förderers (SNF, Innosuisse) ausgewiesen. 
 

Einschätzung der erwarteten Kreditverluste per 31. Dezember 2025 
Flüssige Mittel und Kurzfristige Geldanlagen 
Die WSL hinterlegt flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen auf den dafür eingerichteten 
Konten bei der PostFinance, Kantonalbanken, weiteren Banken sowie bei der EFV. Alle 
Gegenparteien verfügen über ein Investment Grade Rating einer anerkannten 
Ratingagentur. Die WSL geht daher von der Annahme aus, dass kein signifikanter Anstieg 
des Kreditrisikos seit der erstmaligen Erfassung eingetreten ist und bestimmt die erwarteten 
Kreditverluste, aufgrund des kurzfristigen Charakters der Finanzinstrumente, auf der Basis 
des 12-Monats-Kreditverlusts.  
 
Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen und Forderungen mit 
zurechenbaren Gegenleistungen 
Die WSL verwendet eine Wertberichtigungsmatrix, um die erwarteten Kreditverluste auf 
Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen und auf Forderungen mit zurechenbaren 
Gegenleistungen zu bemessen. 
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Anhang Tab. 37: Fälligkeitsanalyse 

 

Für gefährdete Forderungsbestände aus Lieferungen und Leistungen bestanden Ende 2025 
Wertberichtigungen im Umfang 2 TCHF. Auf den Forderungen ohne zurechenbare 
Gegenleistungen sind geringe Wertberichtigungen zu verzeichnen. Zum Bilanzstichtag 
waren keine Forderungen in der Bonität beeinträchtigt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Wertberichtigung in Bezug auf 
Forderungen ohne zurechenbare Gegenleistungen und für Forderungen mit zurechenbaren 
Gegenleistungen. 

Anhang Tab. 38: Entwicklung der Wertberichtigung 

 

 
Finanzanlagen und Darlehen   
Die Bilanzposition Finanzanlagen und Darlehen beinhaltet per 31.12.2025 finanzielle 
Vermögenswerte von 5 TCHF, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. 
Diese umfasst ein Spin-Off mit im Wesentlichen kurzen Laufzeit. Basierend auf historischen 
Daten und unter Berücksichtigung auch zukünftiger Entwicklungen beurteilt die WSL das 
Kreditrisiko der Gegenparteien als gering und geht daher von der Annahme aus, dass kein 
signifikanter Anstieg des Kreditrisikos seit der erstmaligen Erfassung eingetreten ist.  
Per 31. Dezember 2025 gab es keine Darlehen. Es wurden keine Wertberichtigungen auf 
Darlehen erfasst. 
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Liquiditätsrisiko 
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, welches die WSL möglicherweise nicht in der Lage ist, 
ihre finanziellen Verbindlichkeiten vertragsgemäss durch Lieferung von Zahlungsmitteln oder 
anderen finanziellen Vermögenswerten zu erfüllen. Die WSL verfügt über Prozesse und 
Grundsätze, die eine ausreichende Liquidität zur Begleichung der laufenden und künftigen 
Verpflichtungen gewährleisten. Dazu gehört das Halten einer ausreichenden Reserve an 
flüssigen Mitteln.  

Anhang Tab. 39: Vertragliche Fälligkeiten der finanziellen Verbindlichkeiten 

 

Marktrisiko 
Das Marktrisiko ist das Risiko, dass sich die Marktpreise, zum Beispiel Wechselkurse, 
Zinssätze oder Aktienkurse, ändern und dadurch die Erträge der WSL oder der Wert der 
gehaltenen Finanzinstrumente beeinflusst werden. 

Zins- und Kursrisiko 
Das Zinsrisiko wird nicht abgesichert. Eine Zu- oder Abnahme des Zinssatzes um einen 
Prozentpunkt würde das Ergebnis um rund 559 TCHF erhöhen bzw. senken.   

Fremdwährungsrisiko 
Eine Kursschwankung der beiden wichtigsten Währungen EURO und USD von +/- 10% hätte 
folgenden Effekt auf die Erfolgsrechnung: 

Anhang Tab. 40: Sensitivität Fremdwährungsrisiko 

 

Kapitalmanagement 
Als verwaltetes Kapital wird das Eigenkapital ohne die Bewertungsreserven bezeichnet. Der 
ETH-Bereich strebt eine solide Eigenkapitalbasis an. Diese Basis ermöglicht es, die 
Umsetzung des Leistungsauftrages sicherzustellen. Gemäss gesetzlichen Vorgaben dürfen 
die Institutionen des ETH-Bereichs und der ETH-Rat keine Gelder am Kapitalmarkt 
aufnehmen. 
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Schätzung der Verkehrswerte  
Aufgrund der kurzfristigen Fälligkeit entspricht der Buchwert der flüssigen Mittel, der 
kurzfristigen Geldanlagen, der kurzfristigen Forderungen sowie der laufenden 
Verbindlichkeiten einer angemessenen Schätzung der jeweiligen Verkehrswerte. Diese 
werden daher nicht separat ausgewiesen.  

Die WSL verzichtet auf eine Schätzung des Verkehrswertes der langfristigen Forderungen 
ohne zurechenbare Gegenleistungen, da diese Forderungen ausschliesslich durch 
Realisation des jeweiligen Projekts erfüllt werden können. 

Der Finanzanlagen sind bereits zum Verkehrswert bilanziert. Der Verkehrswert basiert auf 
tatsächlichen Werten, wenn diese zuverlässig bestimmbar sind. Andernfalls entspricht der 
Verkehrswert den Anschaffungskosten. 

Der Verkehrswert von öffentlich gehandelten festverzinslichen finanziellen Vermögenswerten 
basiert auf den Börsenkursen am Bilanzstichtag.  

Hierarchiestufen der zum Verkehrswert bewerteten Finanzinstrumente 
Zum Verkehrswert bewertete Finanzinstrumente sind im Rahmen einer dreistufigen 
Bewertungshierarchie offenzulegen: 

• Level 1: Börsenkurse an einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten; 

• Level 2: Bewertungsmethoden, bei denen allen wesentlichen Inputparametern 
beobachtete Marktdaten zugrunde liegen; 

• Level 3: Bewertungsmethoden, bei denen wesentliche Inputparameter nicht auf 
beobachtbaren Markdaten basieren.  

3.5.26 Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen 

Eventualverbindlichkeiten 
Zum Abschlusszeitpunkt bestehen gemäss Rechnungslegungshandbuch für den ETH-
Bereich an der WSL keine Eventualverbindlichkeiten und keine Eventualforderungen.  

3.5.27 Finanzielle Zusagen 
Zum Abschlusszeitpunkt bestehen an der WSL gemäss Rechnungslegungshandbuch für den 
ETH-Bereich keine finanziellen Zusagen.  

3.5.28 Operatives Leasing 
Die WSL verfügt lediglich über einige Kopiergeräte im Leasing. Diese Mietverträge liegen 
unter der Wertgrenze von 100 TCHF. 

3.5.29 Vergütungen an Schlüsselpersonen des Managements 
Anhang Tab. 41: Vergütungen an Schlüsselpersonen des Managements 
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Anhang Tab. 42: Schlüsselpersonen 

 

Als Schlüsselpersonen gelten bei der WSL sämtliche Mitglieder der Direktion. Die im Jahr 
2024 erreichte vollständige personelle Besetzung der Direktion führte zu Veränderungen 
gegenüber dem Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2025 hingegen kam es zu keinen personellen 
Veränderungen innerhalb der Direktion.  

3.5.30 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Die Direktion hat die Rechnung am 11. Februar 2026 genehmigt. Bis zum Testatdatum 
(23.2.2026) sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die eine Offenlegung im 
Rahmen der Rechnung der WSL per 31. Dezember 2025 oder deren Anpassung erforderlich 
gemacht hätten.  

  

Vollzeitstellen 2025 2024 Veränderung 
absolut

Schulleitung und DirekHon 6.9                  6.2                  0.8                  



Reg. Nr. 935.25419.003 

Bericht der Revisionsstelle 

an den Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land­

schaft, Birmensdorf 

BERICHT ZUR PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG 

Prüfungsurteil 

Wir haben die Jahresrechnung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft {WSL) 
- bestehend aus der Erfolgsrechnung 2025, der Bilanz zum 31. Dezember 2025, dem Eigenkapitalnachweis
und der Geldflussrechnung für das dann endende Jahr sowie dem Anhang zur Jahresrechnung, einschliesslich

einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung {Seiten 31 bis 73) ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der WSL zum 31. Dezember 2025 sowie deren Ertragslage 

und Cashflows für das dann endende Jahr in Übereinstimmung mit den International Public Seetor Accounting 
Standards {IPSAS) und entspricht den gesetzlichen Vorschriften und dem Rechnungslegungshandbuch für den 
ETH-Bereich. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz, den International 
Standards on Auditing {ISA), den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung {SA-CH) und gemäss Artikel 35ater 

des Bundesgesetzes über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen {SR 414.110) durchgeführt. Unsere 

Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Re­
visionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der WSL unabhängig in Übereinstimmung mit dem Finanzkontrollgesetz {SR 614.0) und den Anforderungen 
des Berufsstands. Wir haben auch unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Sonstige Informationen 

Die Direktion der WSL ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfas­
sen die im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazuge­

hörigen Bericht. 

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen 

keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck. 

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informatio­
nen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur 

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE 

CONTRÖLE FEDERAL DES FINANCES 

CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE 

CONTROLLA FEDERALA DA FINANZAS 

SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE 

Sandra Gurzeler
Stempel



Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig 
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche 
Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. In 
diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Abschnitt „Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen recht­

lichen Anforderungen" in unserem Bericht. 

Verantwortlichkeiten der Direktion der WSL für die Jahresrechnung 

Die Direktion der WSL ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung, die in Übereinstimmung mit 

den IPSAS und den gesetzlichen Vorschriften {Verordnung über den ETH-Bereich, SR 414.110.3; Verordnung 
über das Finanz- und Rechnungswesen des ETH-Bereichs, SR 414.123; Rechnungslegungshandbuch für den 
ETH-Bereich} ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, und für die internen Kontrol­

len, die die Direktion der WSL als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermögli­

chen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist die Direktion der WSL dafür verantwortlich, die Fähigkeit der WSL 
zur Fortführung der Geschäftstätigkeit zu beurteilen und Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung 

der Geschäftstätigkeit- sofern zutreffend - anzugeben. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht 
abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber 

keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den ISA sowie den 
SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nut­

zern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den ISA sowie den 
SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultieren­
des, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungs­

handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der WSL abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbar­
keit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden An­

gaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Direktion der WSL angewandten

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der er­

langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der WSL zur Fortführung der Geschäfts­
tätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit be­

steht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen Angaben in der Jahresrechnung
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aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizie­

ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlang­
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der WSL 

von der Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der Jahresrechnung insgesamt einschliesslich der Angaben
im Anhang sowie, ob die Jahresrechnung die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer

Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Gesamtdarstellung erreicht wird.

Wir kommunizieren mit der Direktion der WSL und dem Auditausschuss des ETH-Rats unter anderem über den 
geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü­

fungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während un­

serer Abschlussprüfung identifizieren. 

BERICHT ZU SONSTIGEN GESETZLICHEN UND ANDEREN RECHTLICHEN AN­

FORDERUNGEN 

In Übereinstimmung mit dem PS-CH 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des ETH-Rats ausge­
staltetes Internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 

In Übereinstimmung mit Art. 21 Abs. 2 der Verordnung über das Finanz- und Rechnungswesen des ETH-Be­
reichs bestätigen wir, dass keine Widersprüche zwischen dem Personalreporting im Geschäftsbericht (Lagebe­
richt) und der Jahresrechnung bestehen und dass keine Widersprüche zwischen den Finanzzahlen im Ge­
schäftsbericht (Lagebericht) und der Jahresrechnung bestehen. 

Ferner bestätigen wir in Übereinstimmung mit Art. 21 Abs. 2 der Verordnung über das Finanz- und Rechnungs­
wesen des ETH-Bereichs, dass ein gemäss den Vorgaben des ETH-Rats ausgestaltetes Risikomanagement adä­
quat durchgeführt wurde. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

Bern, den 23. Februar 2026 

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE 

Koehli Martin OMQKGC 
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